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Veränderung 
zu einem hohen Preis
von Dwora Stein

Ö sterreich muss sich verändern, sagt die neue Bundesregierung 
in der Präambel zum Regierungsprogramm. Die Staatsausga-
ben müssen sinken, ebenso die Staatsschulden,  und angeb-

lich unnötige bürokratische Regelungen müssen beseitigt werden, dann 
werde das Leben für alle besser. Was die Regierung aber tatsächlich 
vorhat, ist ein Frontalangriff  auf unser Sozialsystem, die Demokratie 
und die Gewerkschaften, der dem viel zitierten „kleinen Mann“ (und 
noch mehr der kleinen Frau!) massiv schaden wird. 

Auf 180 Seiten Regierungsprogramm werden die wichtigsten Vorha-
ben umrissen, und auch wenn vieles noch recht unkonkret bleibt wird 
doch klar, wohin die Reise geht: Gespart, zurechtgestutzt, „entbürokra-
tisiert und fl exibilisiert“ wird zulasten der ArbeitnehmerInnen. Sie müs-
sen sich auf längere Arbeitszeiten bei schlechterer Bezahlung, höhere 
Mieten, schlechtere Absicherung bei Arbeitslosigkeit, bei Arbeitsunfäl-
len und bei den Pensionen einstellen.

Die Arbeitgeber können sich dagegen freuen. Sie müssen zukünftig 
weniger Steuern und Sozialversicherung für ihre MitarbeiterInnen zah-
len und können freier über deren Arbeitszeit verfügen. Die Regierung 
beeilt sich, die Wunschliste der Arbeitgeber umzusetzen, während Ge-
werkschaften und Arbeiterkammer möglichst geschwächt werden sol-
len. Wir widmen daher die erste Ausgabe der Kompetenz im Jahr 2018 
den Vorhaben der neuen Bundesregierung und deren Auswirkungen auf 
die ArbeitnehmerInnen.  

Weitere Themen dieser Ausgabe sind die Gleichstellung zwischen 
Männern und Frauen am Arbeitsplatz und der Kampf gegen Lohn- und 
Sozialdumping. Auch hier versprechen die Pläne der neuen Bundesre-
gierung ausschließlich Rückschritte. Frauen sollen wieder vermehrt auf 
das traditionelle Rollenbild zu Hause in der Familie beschränkt und aus 
dem Arbeitsmarkt gedrängt werden. Die Regelungen zur Bekämpfung 
von Lohn- und Sozialdumping sollen auf ein Minimum reduziert und 
schwarze Schafe unter den Arbeitgebern weniger geprüft und gestraft 
werden.

Der Faktencheck dieser Ausgabe ist schließlich dem Thema betriebli-
che Demokratie gewidmet. Wir erklären, wie Betriebsratswahlen funkti-
onieren und welche Rechte und Aufgaben BetriebsrätInnen haben.  ● 
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Was Türkis und  BlauWas Türkis und 
mit Österreich v orhabenmit Österreich v
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n Unter dem Titel „Zusammen für unser Österreich“ legte die türkis-blaue Bun-
desregierung ihr Programm für eine Veränderung Österreichs vor. Auch wenn 
viele Punkte noch auf Konkretisierung warten, lässt sich doch ein klarer Trend 

erkennen: Menschen mit niedrigem Einkommen, Alleinerziehende, Arbeitslose und 
MieterInnen stehen auf der Verliererseite, während Industrielle, Immobilienbesitzer 
und Besserverdiener sich auf der Gewinnerseite wiederfi nden. Während die Arbeit-
nehmerInnen sich auf längere Arbeitszeiten einstellen müssen und viele durch den 
Wegfall von Überstundenzuschlägen auch weniger verdienen werden, können sich 
Konzerne wegen der geplanten Senkung der Körperschaft ssteuer auf eine Milliardener-

Länger arbeiten für weniger Geld, Zugriff  auf die Ersparnisse 
von Arbeitslosen, höhere Mieten und Schikanen für Flüchtlinge. 
Das bringt das Programm der neuen Bundesregierung. Die 
Vorhaben der neuen Bundesregierung auf dem Prüfstand.   
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freinehmen zu können. Es ändern 
sich also nicht nur die Inhalte der 
Gesetzesvorhaben, sondern auch 
die politischen Spielregeln. Die 
„Zeit des Abtauschens“, wie aus-
gewogene Lösungen abwertend 
bezeichnet wurden, ist vorbei. 
Bislang wurden in arbeits- und 
sozialpolitischen Materien im-
mer die SozialpartnerInnen um 
Vorschläge ersucht und Änderun-
gen nur dann umgesetzt, wenn sie 
für beide Seiten akzeptabel wa-
ren. Geht es nach der türkis-blau-

en Regierung soll das 
nun anders werden 
und  Gewerkschaft en 
und Arbeiterkammer 
bei der Entstehung 
von Gesetzen, die die 
ArbeitnehmerInnen 
betreffen, keine Rol-
le mehr spielen.  Auch 
die geplanten Verän-

derungen bei der Selbstverwal-
tung der Sozialversicherung und 
der Arbeiterkammer, die Zusam-
menlegung und Reduzierung von 
Betriebsratskörperschaft en und 
Abschaff ung der Jugendvertrau-
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Unter dem Vorwand, dass sich die ÖsterreicherInnen nach Veränderung sehnen, möchte die neue Bundesregierung den Sozialstaat 
und die Demokratie zurechtstutzen und nebenbei Gewerkschaften und Arbeiterkammer schwächen.

werden, müssen mitgebrachtes 
Bargeld abgeben und können 
nach der Anerkennung nur noch 
mit einer reduzierten Mindestsi-
cherung rechnen. 

Entgegen den bisherigen so-
zialpartnerschaftlichen Gepflo-
genheiten werden Maßnahmen, 
die die Industrie seit Jahren for-
dert und die bisher am Wider-
stand der Gewerkschaft en schei-
terten, wie die Ausweitung der 
Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden, 
nun einseitig und ohne Gegen-

leistung für die ArbeitnehmerIn-
nen umgesetzt. So gibt es weder 
eine leichtere Erreichbarkeit der 
sechsten Urlaubswoche noch ei-
nen Rechtsanspruch darauf, nach 
langen Arbeitszeiten ganze Tage 

sparnis freuen. Veränderungen im 
Mietrecht werden die Rechte der 
VermieterInnen stärken und zu 
höheren Kosten für MieterInnen 
führen. Während Grunderwerb, 
für jene, die sich das leisten kön-
nen, günstiger gemacht wird, wird 
zukünft ig auf Ersparnisse von Ar-
beitslosen zugegriff en. Die ange-
kündigte Entlastung für Famili-
en und die Senkung der Arbeitslo-
senversicherungsbeiträge nutzen 
nur jenen, die mehr als 1.342 Euro 
brutto verdienen. Wer weniger 
verdient, geht leer aus. 
Die Aktion 20.000, die 
vielen älteren Menschen 
den Wiedereinstieg in 
den Arbeitsmarkt ermög-
licht hätte, wird dagegen 
ersatzlos gestrichen. 

Wohl um die eigenen 
WählerInnen von den 
unpopulären Maßnah-
men abzulenken und ein zent-
rales Wahlversprechen einzulö-
sen, werden die Grundrechte von 
Flüchtlingen massiv beschnit-
ten. Sie sollen in Massenquartie-
ren „konzentriert“ untergebracht 

„DIE AKTION 20.000, 
DIE VIELEN ÄLTEREN 
ARBEITNEHMERiNNEN DEN 
WIEDEREINSTIEG ERMÖG-
LICHT HÄTTE, WIRD 
ERSATZLOS GESTRICHEN.“
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Beispiele: 

 Ein Unternehmen 
mit 60 Angestellten 
und 55 ArbeiterIn-
nen hat derzeit einen 
Angestelltenbetriebs-
rat mit 4 Mandaten
und einen Arbeiter-
betriebsrat mit
eben falls 4 Mandaten.  
Ein gemeinsamer 
Betriebsrat hätte 
nur noch insgesamt
5 Mandate, also 
3 weniger. 

 Ein Unternehmen 
mit 180 Angestellten 
und 304 ArbeiterIn-
nen hat derzeit einen 
Angestelltenbetriebs-
rat mit 5 Mandaten 
und einen Arbeiterbe-
triebsrat mit 7 Manda-
ten. Ein gemeinsamer 
Betriebsrat hätte nur 
noch 8 Mandate, also 4 
weniger. 

ensräte stehen ganz im Zeichen 
dieses Ziels, die Gewerkschaft en 
möglichst aus allen gesellschaft s-
politischen Bereichen zu verdrän-
gen und zu schwächen.  

SCHWÄCHUNG
DER BETRIEBSRÄTE

Die Regierung hat angekün-
digt, einen modernen Arbeitneh-
merInnenbegriff  zu schaff en. Was 
sich dahinter verbirgt, ist die Zu-
sammenlegung der Betriebsrats-
körperschaft en der ArbeiterInnen 
und Angestellten und damit ver-
bunden eine Reduktion der Be-
triebsratsmandate und der freige-
stellten BetriebsrätInnen. Es geht 
also nicht um ein einheitliches Ar-
beitsrecht, sondern um die Schwä-
chung der betrieblichen Vertre-
tung. Das Arbeitsverfassungsge-
setz ermöglicht bereits jetzt die 
Vertretung der Belegschaft  durch 
einen gemeinsamen Betriebsrat. 
Das setzt jedoch voraus, dass sich 
beide Belegschaft sgruppen dafür 
bewusst entscheiden.

Aus gewerkschaft licher Sicht 
ebenfalls abzulehnen ist der Plan, 
den Jugendvertrauensrat abzu-
schaff en. Dass es in Zukunft  be-
reits ab 16 Jahren möglich sein 
soll, den Betriebsrat zu wählen, ist 
kein überzeugendes Argument 
für die Abschaff ung des Jugend-
vertrauensrates. 

ANHEBUNG
HÖCHSTARBEITSZEIT 

Unter dem Schlagwort „Fle-
xibilisierung und Entbürokrati-
sierung der Arbeitszeitgesetze“ 
plant die neue Regierung eine 
Verlängerung der täglichen und 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit 
auf 12 Stunden pro Tag und 60 
Stunden pro Woche. Die tägliche 
und wöchentliche Normalarbeits-
zeit in Gesetzen und Kollektiv-
verträgen soll unberührt bleiben. 

Derzeit sind 12 Stunden pro 
Tag und 60 Stunden in der Wo-
che nur als Ausnahme möglich, 

wenn es ansonsten zu einem un-
verhältnismäßigen wirtschaft li-
chen Nachteil für ein Unterneh-
men käme, und für maximal 24 
Wochen im Jahr und maximal 8 
Wochen am Stück. Notwendig 
ist dafür eine  Betriebsvereinba-
rung. In Betrieben ohne Betriebs-
rat kann eine Einzelvereinbarung 
abgeschlossen werden, außerdem 
ist eine arbeitsmedizinische Un-
bedenklichkeitsfeststellung not-
wendig. 

In Zukunft  können sich Ar-
beitgeber durch eine einmalige 
Betriebsvereinbarung oder Ein-
zelvereinbarung quasi eine Blan-
koermächtigung ausstellen las-
sen und damit wesentlich einfa-
cher die Arbeitszeiten ausdehnen. 
So wird aus einer Ausnahmerege-
lung für bestimmte Situationen 
eine generelle Verlängerung der 
Höchstarbeitszeiten. 

GLEITZEIT
Auch bei der Gleitzeit soll die 

tägliche Arbeitszeithöchstgren-
ze auf 12 Stunden angehoben 
werden. Derzeit beträgt die tägli-
che Normalarbeitszeit bei Gleit-
zeit maximal 10 Stunden und ist 
somit deckungsgleich mit der 
Höchstgrenze der täglichen Ar-
beit. Es ist zu befürchten, dass – in 
Übereinstimmung mit dem bis-
herigen Regelungsregime – auch 
die 11. und 12. Stunde zukünft ig 
Normalarbeitszeit darstellen wer-
den und daher nur noch Gleitzeit-
stunden ohne Überstundenzu-
schlag anfallen.

VERBETRIEBLICHUNG 
Was derzeit die Sozialpartner 

aushandeln und in branchenwei-
ten Kollektivverträgen festhalten, 
soll zunehmend auf betriebliche 
Ebene verlagert oder in individu-
ellen Regelungen vereinbart wer-
den – und das nicht nur bei der 
Höchstarbeitszeit. Auch Ausnah-
men von der Wochenend- und 
Feiertagsruhe, die derzeit nur im 
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Kollektivvertag vereinbart wer-
den dürfen, können zukünftig 
auf betrieblicher Ebene verein-
bart werden. Es werden also nicht 
nur die Arbeitszeithöchstgrenzen 
ausgedehnt, sondern auch die Ru-
hezeiten können in Zukunft  leich-
ter verkürzt werden.

WIRKSAMKEIT 
VON STRAFEN ABBAUEN

Strafen für Unternehmen, 
die gegen das Arbeitszeitgesetz 
oder das Arbeitsruhegesetz ver-
stoßen, sollen in Zukunft  deut-
lich vermindert und so weniger 
abschreckend gestaltet werden. 
Zukünft ig gibt es bei mehreren 
Verstößen nur noch eine Strafe 
statt mehrerer Strafen. Selbst Un-
ternehmen, die Hunderte Arbeit-
nehmerInnen mit gesetzwidrigen 
Arbeitszeiten beschäft igen, haben 
dann nur noch mit einer Strafe zu 
rechnen. Unternehmen müssen 
zudem erst beim zweiten Verstoß 
überhaupt Strafe zahlen. Das wird 
dazu führen, dass die Unterneh-
men die verbilligten Strafen ein-
fach einkalkulieren. 

LOHN- UND SOZIALDUMPING 
Auch beim Kampf gegen Lohn- 

und Sozialdumping ist im Regie-
rungsprogramm eine massive 
Verschlechterung vorgesehen. 
Zukünft ig wird der Entgeltbegriff  
des Lohn- und Sozialdumpingge-
setzes nur noch auf den Grund-
lohn angewendet. Das bedeutet, 
dass ein Unternehmen, das etwa 
Überstunden oder Zulagen nicht 
ausbezahlt, nicht mehr unter 
strafb ares Lohn- und Sozialdum-
ping fällt. 

ARBEITNEHMERiNNENSCHUTZ 
ABBAUEN

Auch beim ArbeitnehmerIn-
nenschutz sind massive Ein-
schnitte zu befürchten. So gibt es 
im ArbeitnehmerInnenschutz-
gesetz derzeit eine Reihe von Be-
stimmungen, die besser sind als 

Beispiel: 

 Beschäftigt ein/e 
ArbeitgeberIn unzuläs-
sigerweise 15 Arbeit-
nehmerInnen an einem 
Feiertag, muss nach 
derzeitiger Rechtsla-
ge pro ArbeitnehmerIn 
eine Strafe bezahlt 
werden. Zukünftig 
muss nur noch eine 
Strafe bezahlt werden.

KOMPETENZ 1/2018 7



50.000 Menschen demonstrierten am 13. Jänner 2018 gegen 
die Vorhaben der türkis-blauen Bundesregierung. 

EU-Mindestvorschriften. Das 
soll in Zukunft  nicht mehr mög-
lich sein.  

Zur Gesamtstrategie der Re-
gierung passen auch Vorhaben, 
wie das Zurückstutzen der Auf-
gaben der Arbeitsinspektion auf 
Service und Beratung und die in 
den Raum gestellte Abschaff ung 
der AUVA, was de facto die Ein-
stellung der Prävention arbeits-
bedingter Gefahren und Gesund-
heitsrisiken bedeuten würde.

ANGRIFF AUF 
DIE ARBEITERKAMMER

Zwar stellt die Regierung die 
Pflichtmitgliedschaft in der Ar-
beiterkammer nicht infrage, sie 
fordert aber, dass die AK bis zum
30. Juni 2018 vorlegt, wie sie durch 
„Effi  zienzsteigerungen“ die Mit-
glieder fi nanziell entlastet, und die 
Regierung wird dann beurteilen, 
ob ihr das weitreichend genug ist. 

Ansonsten behält sich die Re-
gierung Maßnahmen vor, wie 
eine Kürzung der AK-Umlage. Be-
reits jetzt werden die Mittel der 
AK äußerst eff ektiv eingesetzt. 
Allein im Jahr 2016 wurden 3,6 
Millionen Mitglieder beraten und 
532 Millionen Euro in Streitfällen 
für die Mitglieder erstritten.

SCHWÄCHUNG 
DER SOZIALVERSICHERUNG

Einen kompletten Bruch mit 
dem bisherigen System stellen die 
Vorhaben zur Reform der Sozial-
versicherung dar. Die Sozialversi-
cherung wird de facto „redimen-
sioniert“. Statt 21 Sozialversiche-
rungsträgern soll es zukünft ig nur 
noch 5 geben. Die Gebietskran-
kenkassen – und zwar nur die Ge-
bietskrankenkassen – müssen ihre 
Rücklagen an die Länder abgeben. 
Die Sonderversicherungsträger, 
die teilweise viel höhere Rückla-
gen haben, werden diese hingegen 

TITEL Regierungsprogramm

zur Arbeitslosenversicherung. Es 
werden also die Arbeitgeber ent-
lastet und den Preis zahlen Arbeit-
nehmerInnen, die etwa einen Ar-
beitsunfall haben und Rehabilita-
tionsmaßnahmen brauchen. 

Außerdem plant die Regie-
rung, dass zukünft ig die Finanz-
ämter und nicht mehr die Kran-
kenkassen die Beiträge für die So-
zialversicherung einheben und 
prüfen. Derzeit heben die Finanz-
ämter die Steuern und die Kran-
kenkassen die Sozialversiche-
rungsbeiträge ein. 

Hier geht es nicht um eine or-
ganisatorische Frage oder gar 
mehr Effi  zienz, sondern darum 
einen lange gehegten Wunsch 
der Wirtschaft  umzusetzen und 
eine effektive Kontrolle von
Unterentlohnung und Schein-
selbstständigkeit zu beseitigen. 
Letzten Endes läuft  es darauf hin-
aus, dass es den schwarzen Scha-
fen unter den Arbeitgebern leich-
ter gemacht wird, ihre Beschäf-
tigten um das zu betrügen,  was 
ihnen zusteht. 



behalten. In der Selbstverwaltung 
der ArbeitnehmerInnen werden 
künft ig ArbeitgeberInnen und Re-
gierungsvertreterInnen die Mehr-
heit haben. Lohnnebenkosten sol-
len überall dort gesenkt werden, 
wo es sich um reine Arbeitgebe-
rInnenbeiträge handelt – also 
etwa bei der Unfallversicherung. 

Die Kosten werden in Systeme 
verschoben, in denen auch Arbeit-
nehmerInnen Beiträge zahlen. 

Es kommt zu Kostenverschie-
bungen von der Unfallversiche-
rung zur Krankenversicherung, 
vom Familienlastenausgleichs-
fonds zur Krankenversicherung 
und vom Insolvenzentgeltfonds Fo
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„45 PROZENT DER BERUFS-
TÄTIGEN FRAUEN VERDIENEN 
ZU WENIG, UM VOM FAMILIEN-
BONUS ODER DER SENKUNG DER 
ARBEITSLOSENVERSICHERUNGS-
BEITRÄGE ZU PROFITIEREN.“

AUVA: Der Beitrag 
zur Unfallversiche-
rung soll von 1,3 
Prozent auf 0,8 
Prozent reduziert 
werden. Das sind 
40 Prozent weniger 
Einnahmen und 
bedeutet wesent-
liche Leistungsein-
schränkungen.
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das früheste Antrittsalter um 
zwei Jahre angehoben.

ARBEITSLOSENVERSICHE-
RUNG UND MINDESTSICHE-
RUNG 

Bei der Arbeitslosenversi-
cherung und der Mindestsiche-
rung zeichnen sich gravierende 
Verschlechterungen ab. De fac-
to führt die neue Regierung das 
Hartz-IV-System in Österreich 
ein. Die Notstandshilfe soll ab-
geschafft   und in die Arbeitslo-
senversicherung integriert wer-
den. Nach einer gewissen Zeit des 
Leistungsbezuges fallen Lang-
zeitarbeitslose in die Mindestsi-
cherung, was bedeutet, dass der 
Anspruch auf Leistungen mit der 
Verwertung ihres Vermögens ver-
bunden ist. 

Verschärft  werden auch die Zu-
mutbarkeitsbestimmungen bei 
der Jobvermittlung.  Für eine Teil-
zeitbeschäft igung sind zukünft ig 
2 statt 1,5 Stunden Wegzeit zu-
mutbar und bei Vollzeitarbeit 2,5 
statt 2 Stunden. 

Bei der Mindestsicherung ist 
eine Deckelung der Leistung auf 
1.500 Euro pro Familie geplant. 
Außerdem erhält Mindestsiche-
rung nur noch, wer in den letzten 
sechs Jahren mindestens fünf Jah-
re in Österreich gelebt hat.

STEUERENTLASTUNG
Verglichen mit den großen An-

kündigungen des Wahlkampfes, 
die Steuern um 12 bis 14 Milli-
arden Euro zu senken, fallen die 
Steuerentlastungen im Regie-
rungsprogramm recht mager aus. 
Familien sollen durch einen „Ab-
zugsbetrag“ von bis zu 1.500 Euro 
pro Kind und Jahr gefördert wer-
den. Der Abzugsbetrag steht bis 
zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres zu, sofern ein Anspruch 
auf Familienbeihilfe besteht und 

PENSIONEN
Eine Reihe von Ankündigun-

gen bezieht sich auf Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Altersarmut, 
tatsächlich überwiegen aber auch 
hier die Verschlechterungen. Die 
in den Raum gestellte Reduzie-
rung der anrechenbaren Arbeits-
losen- und Krankengeldzeiten 
bei Frühpensionierungen wird 
den Zugang zur Korridorpension 
und der Schwerarbeitspension 
erschweren und die Pensionshö-
he jener reduzieren, die ihren Job 
verlieren oder länger krank sind. 

Vorgesehen ist auch die Ablö-
se des Berufsschutzes durch ei-
nen Einkommensschutz und die 
Einführung eines Teilpensions-
rechtes als Einkommensschutz, 
wenn der erlernte Beruf auf-
grund körperlicher Gebrechen 
nicht mehr ausgeübt werden 
kann. Es ist anzunehmen, dass 
der Zugang zu den krankheits-
bedingten Pensionen durch die-
se Umstellung weiter erschwert 
wird. Auch bei der Altersteilzeit 
wird der Zugang erschwert und 

Regierungsprogramm TITEL

das Kind in Österreich lebt. Der 
„Familienbonus Plus“ ist nicht 
negativsteuerfähig, sodass Ge-
ringverdienerInnen davon nicht 
profi tieren.  Als weitere kurzfris-
tige Entlastungsmaßnahme wird 
eine Reduktion des Arbeitslosen-
versicherungsbeitrags für nied-
rige Einkommen angekündigt. 
Für Personen, die unter der Steu-
ergrenze liegen, bringt allerdings 
auch das nichts, da sie keine Ar-
beitslosenversicherung gezahlt 
haben. 

Als Ziel enthalten ist im Regie-
rungsprogramm auch eine Sen-
kung der Körperschaft ssteuer auf 
nicht entnommene Gewinne. Je 
nach Ausgestaltung würde das 
zwischen 2 und 4 Milliarden Euro 
kosten. Das Argument der Regie-
rung, dass damit Investionen ge-
zielt gefördert werden, ist bei nä-
herer Betrachtung nicht haltbar, 
weil die Steuerbegünstigung ja 
gewährt wird, auch wenn der Un-
ternehmer das Geld anspart und 
nicht investiert. 

WOHNEN UND MIETRECHT
Im Wohnrecht sind nachteili-

ge Änderungen für MieterInnen 
vorgesehen, die dazu führen wer-
den, dass Wohnen sich weiter ver-
teuert. Die Position der Eigentü-
merInnen und VermieterInnen 
wird dagegen gestärkt. Es sollen 
„marktkonforme Mieten“ bei Neu-
bauten und bei gesamt sanierten 
Gebäuden durchgesetzt, also die 
Mieten erhöht werden. Für Besser-
verdienerInnen im kommunalen 
und gemeinnützigen Wohnbau 
soll es regelmäßige Mietzinsan-
passungen geben. Eigentum und 
Mietkauf sollen gestärkt werden. 
Der Lagezuschlag bei Gründer-
zeitgebäuden wird zugelassen. 
Das Eintrittsrecht in Mietverträ-
ge wird eingeschränkt. 

Lucia Bauer

Frauen
benachteiligt

45 Prozent der Arbeit-
nehmerinnen ver-
dienen unterhalb der 
Steuergrenze und 
haben daher vom 
Familienbonus gar 
nichts.

Teure Mieten

Die Nettomieten stie-
gen seit 2012 um 17 
Prozent, die Haus-
haltseinkommen dage-
gen nur um 6 Prozent. 
Die Durchsetzung 
marktkonformer Mie-
ten bei sanierten Häu-
sern könnte zu einem 
weiteren Anstieg der 
Mieten auf bis zu
20 EUR/m2 führen.
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Besser zweimal hinhören
Die Bundesregierung plant einen Totalumbau des sozialen Schutzsystems.
Ein Kommentar von Wolfgang Katzian

Unter dem Titel „Alles muss sich verändern“ 
habe ich in meinem vorigen Kommentar die da-
mals vagen Pläne der vorkoalitionären Parteien 
beleuchtet. Wird das mittlerweile bekannte Re-
gierungsprogramm den Erwartungen vieler ihrer 
WählerInnen gerecht? 

Die Schlagworte Globalisierung und Digitali-
sierung stehen für viele Menschen für Fortschritt 
und Zukunft. Mitunter erwarten sie sich davon 
sogar eine Verbesserung ihrer persönlichen Le-
bensqualität. Dieselben Worte führen zeitgleich 
bei vielen Menschen zu Verunsicherung – in Be-
zug auf ihren Arbeitsplatz, ihr gewohntes Um-
feld. Und auch Teile dieser Gruppe wünschen 
sich Veränderung. Dass das kein Widerspruch 
sein muss, möchte ich un-
ter anderem im Folgen-
den diskutieren.

„Früher war alles bes-
ser“ hat wohl jede/r, 
wenn auch nur humor-
voll, schon mal behauptet. 
Darin zeigen sich Sorge 
und Wertschätzung zu-
gleich. Österreich hat sich 
über Jahrzehnte hinweg Standards erarbeitet, 
um die es weltweit beneidet wird. Ein Gesund-
heits- und Sozialversicherungssystem, das keine 
privaten Schulden aufgrund von grundlegenden 
Behandlungen verursacht. Ein hoher Anteil von 
geförderten Wohnungen und dadurch auch eine 
Mietpreisbremse am privaten Wohnungsmarkt. 
Und nicht zuletzt eine Arbeitswelt, die es Arbeit-
nehmerInnen erlaubt „Mensch zu sein“ – durch 
Urlaub und Ruhezeiten, bezahlte Karenzen, Absi-

cherung bei Unfall und im Krankheitsfall und vie-
les mehr. Das Fundament für unsere hohen Stan-
dards wurde in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts errichtet. Man hat darauf aufge-
baut, aber auch umgebaut – immer mit Rücksicht 
auf die wertvolle Substanz. 

Die Pläne der neuen Bundesregierung gehen 
über einen Umbau weit hinaus – besonders in der 
Arbeitswelt. Mit einem 12-Stunden-Tag und ei-
ner Schwächung des ArbeitnehmerInnenschut-
zes reißt man mühselig aufgezogene Schutzmau-
ern für ArbeitnehmerInnen nieder. Der Angriff  
auf die Selbstverwaltung der Sozialversicherung 
öff net Tür und Tor für Entscheidungen, die die 
Interessen der Versicherten außen vor lassen. 

Eine Kürzung der Mittel der 
Arbeiterkammer bedeutet 
einerseits weniger Leistun-
gen für die ArbeitnehmerIn-
nen, und andererseits den 
Versuch, die Gewerkschaften 
zugunsten der Arbeitgeber 
zu schwächen. Der Ruf nach 
Veränderung war keiner nach 
Abbau, sondern nach Schutz 

unserer hohen Standards! Denn es ist möglich: 
Globalisierung und Digitalisierung können zum 
Vorteil aller genutzt werden – sofern die Regie-
rung das will.

Die GPA-djp wird die Baupläne der neuen Bun-
desregierung genau beobachten. Und wenn an-
stelle eines bedachten Sanierungsplans eine Ab-
rissbirne herbeigeschaff t wird, werden wir uns 
dagegen zu wehren wissen – mit allen gewerk-
schaftlichen Mitteln. 

Wolfgang Katzian 
ist Vorsitzender der 
GPA-djp, Vorsitzender 
der Fraktion Sozial-
demokratischer 
GewerkschafterInnen 
im ÖGB, Abgeordneter 
zum Nationalrat und 
Mitglied im Welt-
vorstand des Union 
Network International.
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„DER RUF 
NACH VERÄNDERUNG 
WAR KEINER 
NACH ABBAU
UNSERER 
STANDARDS.“ 
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Jugendvertrauensrat PROTEST
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GPA-DJP-JUGEND 

Hände weg vom Jugendvertrauensrat!
Die GPA-djp-Jugend protestiert vor dem Parlament gegen die 
Abschaff ung des Jugendvertrauensrats. Unter dem Deckman-
tel „mehr Demokratie“ will die türkis-blaue Bundesregierung 
das aktive Wahlalter für den Betriebsrat auf 16 Jahre senken 
und dafür den Jugendvertrauensrat abschaff en. Damit würden 
alle Lehrlinge unter 16 Jahren, immerhin knapp ein Drittel, ihr 
Wahlrecht verlieren. Die „Aufwertung“ des Betriebsrates um die 
Agenden des Jugendvertrauensrates bedeutet eine zusätzliche 
Belastung der BetriebsrätInnen, deren Anzahl gleichbleibt oder 
gar sinkt. Jugendvertrauensräte haben vielfältige Aufgaben. Die 
Praxis zeigt, dass junge Menschen Vertrauenspersonen im selben 
Alter brauchen, damit Konfl ikte dauerhaft und nachhaltig gelöst 
werden können.  
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KOMPETENZ: Die ÖVP/FPÖ-Regierung will den 
12-Stunden-Arbeitstag zum Normalzustand er-
heben und die Wochenarbeitszeit auf 60 Stun-
den ausweiten. Was bedeutet das für Arbeitneh-
merInnen?

Jörg Flecker: Dass die Entwicklung in die völlig ver-
kehrte Richtung geht. Lange Arbeitszeiten sind 
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In die verkehrte 
Richtung

In die verkehrte 
Richtung

vor allem schädlich für die Gesundheit und problematisch 
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es geht aber 
auch um die Themen Beschäft igung und Umverteilung von 
Arbeit. Was auff ällt: Vor der Wahl hieß es, Zwölf-Stunden-
Tag mit 50 Stunden pro Woche als Höchstgrenze und jetzt 
sind es plötzlich 60 Stunden. Die 50 Stunden wären schon 
ein Riesenproblem gewesen, weil da die Ruhezeiten nicht 
mehr unterzubringen sind. 

Der Soziologe Jörg Flecker kritisiert im Interview mit der KOMPETENZ die 
Pläne der neuen Regierung und plädiert für andere Reformansätze.
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rechtzeitig vom Kindergarten ab, wenn man län-
ger arbeiten muss. Es wird immer argumentiert, 
die fl exiblen Arbeitszeiten sind für beide Seiten 
gut, auch für die Beschäft igten. Aber wir haben 
klare Untersuchungsergebnisse, dass fl exible Ar-
beitszeiten überwiegend der betrieblichen Not-
wendigkeit dienen. 

Nutznießer sind also in erster Linie die Arbeitge-
berInnen.

Nutznießer sind jedenfalls überwiegend die Ar-
beitgeberInnen und Beispiele, wie Kind wird 
krank und muss abgeholt werden, sind die Aus-
nahme. Man kann grob schätzen, dass vielleicht 
fünf Prozent der Nutzung für solche privaten 
Zwecke sind und 95 Prozent für Arbeitsanforde-
rungen. Für die Vereinbarkeit ist außerdem die 
Planbarkeit der Tagesarbeitszeit wichtiger als die 
Flexibilität.
Die generelle Perspektive ist eigentlich so etwas 
wie Arbeit auf Abruf. Es wird nur noch mit Wett-
bewerbsfähigkeit und betrieblichen Erfordernis-
sen argumentiert. Es geht ganz klar in eine Rich-
tung, wo alle Arbeitszeitbeschränkungen aufge-
hoben werden sollen und ArbeitnehmerInnen 
einfach verfügbar sein müssen. Man glaubt, das 
sind wirtschaft liche Notwendigkeiten und wenn 
man die nicht berücksichtigt, dann geht es auch 
zulasten der Arbeitsplätze. Es geht aber auch dar-
um, wie Unternehmen und Betriebe planen müs-
sen. Wenn weniger Leute beschäft igt werden, 
wirken sich Schwankungen so aus, dass Mitar-
beiterInnen einspringen und Überstunden ma-
chen müssen. Wenn man aber mehr Leute be-
schäft igt, dann decken diese die Spitzen in der 
normalen Zeit ab. Man ist mit der Personalzahl 
aus Einsparungsgründen heruntergefahren und 
braucht daher diese Flexibilisierung. Gleichzeitig 
gibt es eine halbe Million Menschen, die Arbeit 
suchen, und Teilzeitbeschäft igte, die länger arbei-
ten wollen. Man könnte von vorneherein mehr 
Leute beschäft igen und bräuchte dann weniger 
Flexibilität. 

Dann kommt das Argument von der Wirtschaft, 
man kann sich das nicht leisten.

Aus betrieblicher Sicht schaut es auf den ersten 
Blick tatsächlich so aus. Wenn man selber teurer 
ist, gibt es jemand anderen, der billiger anbietet. 
Aber hier gibt es ja überbetriebliche Regelungen 

Regierungsprogramm INTERVIEW



Sie haben gesundheitliche Auswirkungen angesprochen. 

Die Arbeitsmedizin sagt klar, dass tägliche Arbeitszeiten 
ab sieben, acht Stunden die Gesundheit schädigen und die 
Unfallgefahren erhöhen. 

Man denkt als erstes an Burn-out.

Nicht nur. Folgen sind auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Schädigungen des Stützapparats. Es geht eben nicht 
nur um die psychische Belastung. Die Unfallgefährdung 
steigt. Das heißt, wir haben die Situation, dass die Gesund-
heit und das Leben der Menschen aufs Spiel gesetzt wer-
den. Das muss man so explizit sagen.

Was bedeutet wiederum die schlechtere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie gesellschaftlich?

Mit variablen längeren Tagesarbeitszeiten und dadurch 
geringerer Planbarkeit auch der Arbeitszeit steigt das Pro-
blem der Betreuung von Kindern. Wie holt man diese 

KOMPETENZ 1/2018 13



wie Gesetze und Kollektivverträge, um gleiche 
Bedingungen festzulegen. Dann kommt das Ar-
gument, aber im Ausland gilt das nicht. Da ist 
dann die Frage, welche Unternehmen sind ex-
portorientiert und gerade in exportierenden Be-
trieben sind die Arbeitszeiten oft  kürzer. Dort wo 
es Probleme gibt, das sind Binnenbranchen – die 
Gastronomie, der Handel. 
Das zweite ist: Ginge es nur um die Existenz des 
Betriebs, würde kein Gewinn übrig bleiben. Kon-
kurrenz sorgt dafür, dass kein hoher Gewinn er-
wirtschaft et wird. Wenn wir uns die Statistik der 
Ausschüttungen ansehen, 
sehen wir aber, wie hoch 
die Dividenden sind. 

Arbeitszeitfl exibilisierung 
führt also dazu, dass Vermö-
gen noch ungerechter ver-
teilt wird.

Die Flexibilisierung, die 
Vermeidung von Über-
stundenzuschlägen, we-
niger Leute beschäft igen bedeutet, dass weniger 
Lohneinkommen und mehr Gewinneinkommen 
entsteht und dadurch Ungleichheit wächst.

Die Regierung will nicht nur Arbeitszeitbeschrän-
kungen lockern, sondern auch das Arbeitslosen-
geld neu gestalten. Welche Konsequenzen erge-
ben sich daraus?

Der Druck auf erwerbsarbeitslose Personen, Ar-
beit anzunehmen, wird schon seit einigen Jahren 
erhöht und die Zumutbarkeit, Stellen anzuneh-

men, wird vergrößert. Die zu-
mutbaren Wegzeiten wurden 
erhöht, der Berufsschutz wur-
de reduziert und bei länger an-
dauernder Arbeitslosigkeit so-
gar abgeschafft  . Nun wird wei-
ter verschärft . Man muss aber 
sagen, dass dem die rationale 
Grundlage fehlt, weil zu weni-
ge Arbeitsplätze da sind. Das 
AMS weiß nicht, wo es die Leu-

te hinvermitteln soll, und auf der anderen Seite 
macht man Druck, dass Leute Arbeitsplätze an-
nehmen sollen. Dafür gibt es nur wenige mögli-
che Erklärungen. Eine wäre, dass man auf der Dis-
kursebene versucht, die Schuld an der Erwerbslo-
sigkeit den Erwerbslosen umzuhängen. Ein Ziel 
kann sein, diesen Mythos aufrechtzuerhalten. 
Ein zweites Ziel kann sein, die Leute zu zwingen, 
auch Arbeit anzunehmen, die schlecht bezahlt 
oder gesundheitsgefährdend ist und die nicht ih-
rer Qualifi kation entspricht, um den Betrieben zu 
ermöglichen, weniger zu zahlen und schlechtere 
Arbeitsbedingungen anzubieten.  

Wie sähe hier eine Lösung 
im Sinn der Gesamtgesell-
schaft, aber auch der ein-
zelnen ArbeitnehmerIn-
nen aus?

Eine andere Verteilung der 
Arbeit wäre eine Möglich-
keit, der Erwerbslosigkeit 
beizukommen. Ein Ansatz 
wäre eine Verkürzung der 

Wochenarbeitszeit in Richtung 30 Stunden, ein 
anderer mehr Auszeiten. Das würde auch den 
Wünschen von vielen Beschäft igten entsprechen. 
Ansetzen könnte man aber auch im öff entlichen 
Dienst: Dort wurde in den letzten 10–15 Jahren 
massiv gespart. Es wäre aber sinnvoll, hier wie-
der mehr Beschäft igung zu schaff en, weil ja of-
fensichtlich ist, dass der privatwirtschaft liche Be-
reich nicht genug Beschäft igung anbieten kann 
oder will und die öff entlichen Aufgaben mehr 
Personal erfordern. ●

Interview: Alexia Weiss

„DIE ARBEITSMEDIZIN 
SAGT KLAR, DASS 
TÄGLICHE ARBEITS-
ZEITEN AB SIEBEN, 
ACHT STUNDEN 
DIE GESUNDHEIT 
SCHÄDIGEN.“ 

ZUR PERSON

Jörg Flecker, 
geb. 1959 in Graz, ist 
Wirtschaftssoziologe 
und leitete von 1991 
bis 2013 die For-
schungs- und Bera-
tungsstelle Arbeits-
welt (FORBA). Seit 
2013 ist er Professor 
für Soziologie an der 
Universität Wien. Ak-
tuell forscht er un-
ter dem Titel „Wege 
in die Zukunft“ zum 
Thema Vergesell-
schaftung junger 
Menschen.
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Arbeitslosigkeit über 50
sinkt in den   steigt in Österreich 
Pilotbezirken   insgesamt 
der Aktion 20.000

       +2,1 Prozent
     -5,1 Prozent

1.500 Euro

167.000 
Menschen beziehen in Österreich 
Notstandshilfe. Sie verlieren diesen 
Anspruch, wenn die Regierung ein Hartz-
IV-System in Österreich einführt. 

43 Prozent
der derzeitigen Notstandshilfebeziehe-
rInnen hätten keinen Anspruch auf Min-
destsicherung, weil alle Einkommen 
im Haushalt angerechnet werden.  

1,500.000

Menschen über 50 
waren im Dezember 2017 
arbeitslos. Sie hätten von der 
Aktion 20.000 profitiert, die von der 
Bundesregierung eingestellt wurde. 

112.278

ArbeitnehmerInnen profitieren nicht 
vom Familienbonus, weil sie ein Ein-
kommen unter der Steuergrenze haben. 

pro Kind und Jahr beträgt der „Familien-
bonus plus“ maximal, mit dem die Bun-
desregierung Familien entlasten will. 

Manager, 2 Kinder  Verkäuferin, 2 Kinder

Einkommen:  Einkommen:
5.000 Euro brutto 1.400 Euro brutto

Familienbonus:  Familienbonus:
3.000 Euro   0 Euro  
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D ie Gleichstellung von 
Männern und Frauen am 
Arbeitsmarkt wird in den 

Bereichen Arbeit, Einkommen, 
Bildung und Familie durch wei-
tere Unterkategorien erhoben, 
um einen umfassenden Einblick 
in die Gleichstellung am Arbeits-
markt zu erhalten. In Zahlen steht 
Österreich 2017 bei einer erreich-
ten Gleichstellung von 71 Pro-
zent. Die Messung nimmt an, 
dass bei 100 Prozent die Gleich-
stellung zwischen den Geschlech-
tern erreicht ist.

Leichte Verbesserungen gab 
es zwischen 2015 und 2017 bei 
den Einkommen. Frauen errei-
chen hier durchschnittlich 69 

 2075: Gleichstellung 
 endlich erreicht??

Prozent der Männerwerte; eine 
Verbesserung um zwei Prozent-
punkte. Frauen sind im Verhält-
nis zu Männern nach wie vor 
überdurchschnittlich im Niedrig-
lohnbereich vertreten. Jede fünf-
te Frau in Österreich ist niedrig-
lohnbeschäftigt, bei Männern 
ist es jeder zehnte. Insgesamt ar-
beiten in diesem Einkommens-
bereich (unter 1.500 Euro brut-
to) in Österreich „nur“ 13 bis 15 
Prozent der Beschäftigten, das 
ist im internationalen Vergleich 
ein sehr gutes Abschneiden.  (In 
Deutschland liegt der Anteil der 
Niedriglohnbeschäftigten bei 
22,5 Prozent.) Hier ist allerdings 
anzumerken, dass Österreich 

bei den geschlechtsspezifi schen 
Einkommensunterschieden im 
EU-Durchschnitt am vorletzten 
Platz liegt. 

HOHE KOLLEKTIVVERTRAGS-
DICHTE

Die Gründe, warum sowohl 
der Niedriglohnsektor in Öster-
reich vergleichsweise klein aus-
fällt und sich in den letzten bei-
den Jahren die Ungleichheit im 
Einkommensbereich zwischen 
den Geschlechtern zumindest 
geringfügig verbesserte, sind die 
hohe Kollektivvertragsdichte in 
Österreich und die Anstrengun-
gen der vergangenen Jahre, die 
kollektivvertraglichen Mindest-

Der Gleichstellungsindex Arbeitsmarkt wurde 2015 das erste Mal erhoben und 
präsentiert. Seitdem hat sich die Schere zwischen den Einkommen um weniger als 
einen Prozentpunkt verbessert. Bleibt es bei dieser Geschwindigkeit wird im Jahr 
2075 die Gleichstellung am Arbeitsmarkt erreicht. Eine ernüchternde Bilanz.
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chen Frauen nur 39 Prozent im 
Vergleich zu Männern. Vor allem 
bei der Karenz herrscht eine gro-
ße Ungleichheit. Nur 19 Prozent 
der Männer nehmen eine Väter-
karenz in Anspruch. Die Karenz-
zeiten von Männern sind auch 
kürzer als die von Frauen. Auch 
nach der Karenzzeit sind die Be-
treuungsaufgaben ungleich ver-
teilt. 77 Prozent der Frauen mit 
betreuungspflichtigen Kindern 
unter 15 arbeiten Teilzeit, bei den 
Männern sind es nur 6,8 Prozent. 
Nach der Rückkehr aus der Ka-
renz verdienen Frauen nur noch 
81,2 Prozent ihres Einkommens 
von vor der Karenz, Männer hin-
gegen 102,4 Prozent. Sie haben 
mit keinen Einkommenseinbu-
ßen durch die Karenz zu rechnen.

GLEICHSTELLUNGSPOLITIK 
NICHT IN SICHT

Die erhobenen Zahlen zei-
gen, dass es noch viel zu tun gibt 
und die Maßnahmen der vergan-
genen Jahre zwar geringfügige 
Veränderungen gebracht haben, 
aber große Durchbrüche noch 
weit entfernt sind. Die Benach-
teiligung von Frauen am Arbeits-
markt ist strukturell auf verschie-
dene Faktoren zurückzuführen. 
Das bedeutet auch, dass es nicht 
die eine richtige Maßnahme gibt, 
die diese Situation verändert. 
Um Frauen endlich gleichzustel-
len, braucht es eine Kombination 
von individueller Förderung und 
Bewusstseinsbildung und dem 
Aufbrechen von verkrusteten
Strukturen.

REGIERUNGSPROGRAMM
Das Regierungsprogramm ist 

hier leider nicht zukunftswei-
send. Im sehr kurzen Kapitel zu 
Frauen, wo auch die Familienma-
terie mitbehandelt wird, ist vor al-
lem eine ideologische Wende in 

der Frauenpolitik zu erkennen. 
So wird auf die besondere Rol-
le von Frauen in den Bereichen 
Erziehung, Bildung und Pfl ege 
hingewiesen. Hier manifestiert 
sich ein veraltetes und verstaub-
tes Rollenbild: Frauen sollen wie-
der vermehrt aus dem Arbeits-
markt gedrängt werden. Einkom-
menstransparenz, Anrechnung 
von Karenzzeiten und die Forcie-
rung von qualifi zierter Teilzeitar-
beit werden im Regierungspro-
gramm erwähnt, aber konkrete 
Maßnahmen dazu fehlen voll-
kommen. Die Gehaltsschere zwi-
schen Frauen und Männern wird 
nicht angesprochen. 

Konkret wird die neue Regie-
rung derzeit nur beim sogenann-
ten Familienbonus, einer Steuer-
erleichterung von 1.500 Euro pro 
Kind. In der derzeitig diskutierten 
Ausgestaltung würden vor allem 
Männer und einkommensstarke 
Familien profi tieren. Der Famili-
enbonus ist daher eine Umvertei-
lungsmaßnahme zugunsten hö-
herer Einkommen.  Ilse Fetik, die 
Frauenvorsitzende der GPA-djp, 
stellt hierzu fest: „Eine familien-
politische Maßnahme, die bei al-
len Kindern ankommt, sind Inves-
titionen in eine fl ächendeckende, 
qualitativ hochwertige, ganztägi-
ge und leistbare Kinderbetreuung. 
Die veranschlagten 1,2 Milliarden 
Euro hierfür zu investieren, würde 
zu nachhaltigeren und tatsächlich 
kinder- und familienfreundlichen 
Resultaten führen.“ 

Die Bundesregierung ver-
säumt es also völlig, Maßnahmen 
zur Gleichstellungspolitik zu set-
zen und arbeitet sogar in die ge-
genteilige Richtung. Damit rückt 
die Gleichstellung zwischen 
Männern und Frauen in weite 
Ferne, vielleicht sogar weiter weg 
als das Jahr 2075. ●

Sandra Breiteneder

Gleichstellung ARBEITSMARKT

„DASS SICH ALLEIN 
DURCH BESSERE
AUSBILDUNG GLEICH-
STELLUNG EINSTELLT,
IST EIN MYTHOS.“

gehälter über die Niedriglohn-
grenze zu heben. Dadurch werden 
die Gehälter Schritt für Schritt an-
geglichen und die Einkommens-
schere schließt sich – wenn auch 
nur langsam. Das strukturelle 
Problem, dass Frauen vermehrt in 
schlechter bezahlten Tätigkeiten 
arbeiten, bleibt aber nach wie vor 
bestehen.

GLEICHHEIT DURCH BILDUNG?
Dass sich allein durch die bes-

sere Qualifi zierung und Ausbil-
dung Gleichstellung einstellt, 
bleibt ein Mythos. Frauen errei-
chen bei der Qualifi zierung 118 
Prozent der Männerwerte. Das 
bedeutet, mehr Frauen schließen 
ihre Schulbildung mit Matura 
ab bzw. absolvieren ein Studium. 
Frauen nehmen auch überdurch-
schnittlich an Weiterbildungen 
teil. All das schlägt sich aber nicht 
automatisch in mehr Gleichstel-
lung am Arbeitsmarkt nieder. 
Zusätzlich zu beachten ist auch, 
dass die Ausbildungslandschaft  
von Frauen auf alle Qualifi katio-
nen verteilt ist. So sind sie auch 
bei den Pfl ichtschulabschlüssen 
und bei den sogenannten NEETs 
(weder in Ausbildung noch in 
Training) stärker vertreten als
Männer.

STÄRKSTE UNGLEICHHEIT BEI 
BETREUUNGSPFLICHTEN

Nach wie vor ist die Ungleich-
heit zwischen den Geschlech-
tern am stärksten in der Fami-
lie ausgeprägt. Von einer fairen 
Auft eilung ist die Realität nach 
wie vor weit entfernt. Hier errei-

Gleichstellungsindex

Der „Gleichstellungs-
index Arbeitsmarkt“ 
wird vom Wirtschafts-
forschungsinstitut 
im Auftrag des AMS 
erhoben. 

Download unter
forschungsnetzwerk.at/
downloadpub/
2017_AMS_equality_
Bericht2017_wifo.pdf
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EU. Nach einer vierjährigen Diskussionsphase in 
den europäischen Gremien und einer Vorberei-
tungsphase von zwei Jahren für die Mitglieds-
staaten der EU gilt ab 25.5.2018 die Datenschutz-
Grundverordnung. Wer wissen möchte, was es mit 
dem neuen, EU-weit einheitlichen Gesetz auf sich hat, welche Punkte 
aus ArbeitnehmerInnensicht relevant sind und was das für die betrieb-
liche Praxis bedeutet, kann sich in einer neuen Broschüre der GPA-djp 
informieren. Kurz und knapp werden die wichtigsten Inhalte der euro-
päischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dargestellt und die 
häufi gsten Fragen beantwortet. Im Anhang  wird der komplette Geset-
zestext wiedergegeben, sodass man ihn immer als Hilfs- und Beweis-
mittel zur Hand hat. 

Download unter: gpa-djp.at/dsgvo
.    

SERVICE

Die europäische Daten-
schutz-Grundverordnung aus 
ArbeitnehmerInnensicht  
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EU. Nach einer vierjährigen Diskussionsphase in
den europäischen Gremien und einer Vorberei-
tungsphase von zwei Jahren für die Mitglieds-
staaten der EU gilt ab 25.5.2018 die Datenschutz-
Grundverordnung. Wer wissen möchte, was es mit
dem neuen, EU-weit einheitlichen Gesetz auf sich hat, welche Punkte
aus ArbeitnehmerInnensicht relevant sind und was das für die betrieb-
liche Praxis bedeutet, kann sich in einer neuen Broschüre der GPA-djp
informieren. Kurz und knapp werden die wichtigsten Inhalte der euro-
päischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dargestellt und die
häufi gsten Fragen beantwortet. Im Anhang  wird der komplette Geset-
zestext wiedergegeben, sodass man ihn immer als Hilfs- und Beweis-
mittel zur Hand hat. 

Download unter: gpa-djp.at/dsgvo
.   

SERVICE

Die europäische Daten-
schutz-Grundverordnung aus 
ArbeitnehmerInnensicht  
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Kollektivvertrag. Die Beschäftig-
ten im Sozialbereich fordern neben 
einer fairen Lohn- und Gehaltserhö-
hung eine Arbeitszeitverkürzung 
bei vollem Lohn- und Personalaus-
gleich. Insbesondere wurde darauf 
hingewiesen, dass neue Tätigkeiten 
und mehr Verantwortung im Zuge 
der Einführung des Gesundheits- 
und Krankenpfl egegesetzes (GuKG) 
sich in der Bezahlung niederschlagen 
müssen. 
Das Angebot der Arbeitgeber von 2,1 
Prozent Lohn- und Gehaltserhöhung 
sei eine Frechheit, so der Tenor. Un-

terstützung kam auch vom Vorsit-
zenden der GPA-djp Wolfgang Kat-
zian. Er betonte, dass die Abschaff ung 
des Pflegeregresses nicht zu Ver-
schlechterungen der Arbeitsbedin-
gungen bei den Beschäft igten führen 
dürfe: „Jeder der glaubt, eine schwie-
rige Budgetsituation auf dem Rücken 
der Beschäft igten austragen zu müs-
sen, muss mit unserem gewerkschaft -
lichen Widerstand rechnen.“ Die Po-
litik sei gefordert, genügend Geld für 
die erbrachten Leistungen, die für die 
Gesellschaft  so viel wert sind, bereit-
zustellen. 

SOZIALWIRTSCHAFT 

3.000 Menschen demonstrieren 
für faire Einkommen 

UMFRAGE

Sozialpartnerschaft 
weiter beliebt

Positiv. Die ÖsterreicherInnen 
stehen zur Sozialpartnerschaft, 
und sie sind gegen eine Abschaf-
fung der Pflichtmitgliedschaft 
bei den Kammern. Das hat eine 
Umfrage der Sozialwissenschaft -
lichen Studiengesellschaft  (SWS) 
unter 980 ÖsterreicherInnen er-
geben. Zwei Drittel der Befragten 
halten die Sozialpartnerschaft  für 
einen Vorteil. 

Auch unter der türkis-blauen Regie-
rung halten die Befragten die Zu-
kunft  der Sozialpartnerschaft  für 
gesichert. Ein Drittel der Befrag-
ten meint sogar, dass die Bedeu-
tung in den kommenden Jahren 
steigen wird. 36 Prozent glauben, 
sie bleibt gleich und nur 14 Pro-
zent gehen davon aus, dass sie ab-
nimmt.
Eindeutig ist auch die Antwort 
auf die Frage nach der Pfl ichtmit-
gliedschaft  in der AK. 63 Prozent 
sind gegen eine Abschaff ung der 
Kammer-Pfl ichtmitgliedschaft . 
Sollte die Pflichtmitgliedschaft 
abgeschafft   werden, meinen 59 
Prozent, dass die Sozialpartner-
schaft  Schaden nehmen würde. 
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KONSUMENTiNNENSCHUTZ

„Offl  iner“ haben Nachteile im Alltag

ARBEITNEHMERiNNENVERANLAGUNG

Geld zurück bei niedrigem Einkommen
Lohnsteuer. Wer wenig verdient 
oder nicht das ganze Jahr arbei-
tet, profi tiert von der Arbeitneh-
merInnenveranlagung besonders 
häufi g. Die Einkünft e werden auf 
das ganze Jahr verteilt und zu viel 
bezahlte Lohnsteuer wird zurück-
bezahlt. Durchgeführt werden 
kann die ArbeitnehmerInnenver-
anlagung für ein Veranlagungs-
jahr immer am Anfang des darauf-
folgenden Jahres und bis zu fünf 
Jahre rückwirkend. 
Ein Lohnsteuerausgleich ist mög-
lich, sobald der Jahreslohnzettel 
des Arbeitgebers beim Finanzamt 

aufl iegt. Den muss der Arbeitge-
ber bis spätestens Ende Februar 
einreichen. Für 2017 kann die Ar-
beitnehmerInnenveranlagung in 
jedem Fall Ende Februar durchge-
führt werden. Aber auch wer kei-
ne Lohnsteuer zahlt – das betrifft   
Einkommen unter 12.600 Euro 
jährlich – bekommt Geld vom Fi-
nanzamt zurück. 50 Prozent der 
bezahlten Sozialversicherungs-
beiträge werden als Steuergut-
schrift  (maximal 400 Euro) zu-
rückbezahlt. 
Seit 2017 muss man die Arbeit-
nehmerInnenveranlagung nicht 

mehr unbedingt selbst durch-
führen. Das Finanzamt erledigt 
das automatisch, sofern man bis 
Mitte des Jahres keine Arbeitneh-
merInnenveranlagung einreicht. 
Wer zusätzliche Werbekosten, 
Sonderausgaben, Kinderabsetz-
beträge usw. geltend machen 
möchte, kann nach wie vor selbst-
ständig seine ArbeitnehmerIn-
nenveranlagung machen, auch 
rückwirkend bis zu fünf Jahre. 
Sollte das Finanzamt schneller 
sein, können andere Kosten und 
Absetzbeträge auch nachträglich 
eingereicht werden.  
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Studie. Wer keinen Internetzu-
gang hat, ist deutlich im Nach-
teil. Das zeigt eine Arbeiterkam-
merstudie über die Folgen von 
Internetabstinenz. Immerhin 
noch jeder/jede siebente Öster-
reicherIn hat de facto keinen 
Internetzugang oder nutzt ihn 
nicht. Zwischen 55 und 74 Jah-
ren ist es sogar jede/r Vierte. 
Daneben gibt es viele, die das 
Internet selten nutzen. Skep-

sis und fehlendes Know-how 
sind tendenziell am größten bei 
Frauen höheren Alters, mit for-
mal niedriger Bildung und be-
schränkten fi nanziellen Mitteln. 
Diese „Offl  iner“ sind laut AK-Stu-
die im Alltag zunehmend benach-
teiligt: Post- und Bankfilialen 
würden immer weiter reduziert 
und Services in gedruckter Form 
zunehmend rar. Immer mehr An-
gebote seien nur noch nutzbar, 

wenn sie online oder über eine 
App gebucht werden. Die Ar-
beiterkammer fordert daher, ein 
rechtlich verankertes Mindest-
maß an analog erbrachten Leis-
tungen – etwa Papierrechnungen 
und gedruckte Formulare. Darü-
ber hinaus brauche es einen Aus-
bau leistbarer Beratungs- und 
Weiterbildungsangebote und 
Kundenservices speziell für tech-
nikferne KonsumentInnen.  
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S ie sind ein gut eingespiel-
tes Team. Herbert Kepplin-
ger und Reinhard Streinz 

bilden nunmehr seit 2015 die Spit-
ze des Angestelltenbetriebsrats 
bei der Linzer voestalpine Stahl 
GmbH, der größten Gesellschaft  
des voestalpine AG Konzerns. Ge-
meinsam mit 15 Betriebsratskol-
legInnen vertreten sie rund 2.500 
Angestellte. Das Unternehmen 
produziert High-Tech-Stahl, der 
weltweit unter anderem in der 
Autoindustrie eingesetzt wird – 
etwa, um hochfeste Karosserien 
zu bauen, die mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr bieten.  

Vorwiegend geschmiert läuft  
auch das Verhältnis zum Arbeite-
rInnenbetriebsrat: „Wir ergänzen 
uns hervorragend“, erklärt Herbert 
Kepplinger. Die – seitens der Re-
gierung – angedachten Änderun-
gen bei den Betriebsratskörper-
schaft en sieht Kepplinger kritisch. 
„Derzeit stehen nur Überschrift en 
im Regierungsprogramm, das lässt 
viel Spielraum. Aus diesen Zeilen 
etwas herauszulesen, ist schwie-
rig. Doch es wird vermutet, dass 
die Regierung vor allem die Ge-
werkschaft en und die Betriebsräte 
schwächen will.“ Würde es statt 
Angestellten- und ArbeiterInnen-
betriebsrat nur noch eine Körper-
schaft  geben, bedeutet das auch 
weniger BetriebsrätInnen und da-
mit auch weniger Service für die 
Belegschaft .

WERT DER KOLLEGiNNEN
Im Alltag nimmt der Druck auf 

die Angestellten immer mehr zu 
und die Arbeitsintensität wächst. 
Ein Grund dafür sind personelle 
Abgänge und die daraus resultie-
renden Engpässe, weil Stellen nur 
teilweise nachbesetzt werden. 
„Das erhöht den Leistungsdruck 
auf die verbleibenden Mitarbei-
terInnen“, weiß der stellvertre-
tende Betriebsrats-Vorsitzende 
Reinhard Streinz. Burn-out-Ge-
fährdung ist ein bedenklicher Ne-
beneff ekt. „Das betrifft   nicht nur 
ältere MitarbeiterInnen, die nicht 
länger mit der immensen Ge-
schwindigkeit mithalten können, 
sondern auch Jüngere, die einfach 
überfordert sind“, erzählt Streinz 
von seinen Erfahrungen und Be-
obachtungen. Für ihn ist es äu-
ßerst wichtig, dass die Firma den 
Wert der betroff enen KollegIn-
nen zu schätzen weiß. „Wir set-
zen Maßnahmen, um diese Men-
schen wieder in den Arbeitsalltag 
zu integrieren“, erklärt Streinz.

Betriebsrat zu sein, heißt auch 
ein off enes Ohr für die privaten 
Probleme der MitarbeiterInnen 
zu haben. Das reicht vom einfa-
chen Zuhören bis zur Hilfe bei 
der Wohnungssuche. Von den 
Verkehrsstrafen, die in dem im-
merhin fünf Quadratkilometer 
großen Werksgelände eingeho-
ben werden, wird Geld für Arbeit-
nehmerInnen gesammelt, die von 

Weder stahlhart 
Herbert Kepplinger und Reinhard Streinz vom 
Angestelltenbetriebsrat der voestalpine Stahl 

GmbH haben ein weites Aufgabenfeld. Sie müssen 
den Spagat zwischen MitarbeiterInnenbetreuung, 

Konzernentscheidungen und KV-Verhandlungen bewältigen.
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Herbert Kepplinger
ist am 1. September 1972 in die 
damalige VÖEST eingetreten, und 
ist seit 1986 im Angestelltenbe-
triebsrat tätig. Seit 2015 ist er 
Vorsitzender des Angestelltenbe-
triebsrats. 

„In der Gewerkschaftsschule habe 
ich gesehen, wie die Arbeitswelt 
verbessert werden kann.“ Kepplin-
gers Motivation: „Etwas im Kleinen 
zu verbessern und den KollegInnen 
am Arbeitsplatz zu helfen, damit es 
gerechter zugeht“.  

Er entwickelte fl exible Gleitzeitre-
gelungen, die sowohl für die Beleg-
schaft als auch für das Unterneh-
men fair sind.

PORTRÄT Betriebsrat
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Betriebsrat PORTRÄT

tragischen Schicksalsschlägen be-
troff en sind: 2017 hatte ein Kolle-
ge einen schweren Arbeitsunfall, 
2016 hatte ein Mitarbeiter einen 
schrecklichen Fahrradunfall, der 
eine Querschnittslähmung nach 
sich zog. „Das Leid können wir 

nicht mindern, aber die Mitarbei-
ter fi nanziell unterstützen“, sagen 
Kepplinger und Streinz. 

MITARBEITERiNNEN-
BETEILIGUNG

Der voestalpine Konzern ist ein 
Paradebeispiel für gelebte Sozial-
partnerschaft : Über 14 Prozent der 
Aktien sind in der Hand der Arbeit-
nehmerInnen. Dieses Mitarbeite-
rInnen-Beteiligungsprogramm 
wurde 2000 eingeführt und von 
Management und Betriebsrat ge-
meinsam entwickelt. Mitarbeite-
rInnenaktien und damit auch die 
Stimmrechte werden in einer Pri-
vatstiftung verwaltet. Dadurch 
verfügt die Belegschaft  über zwei 
bedeutende Möglichkeiten der 
Mitbestimmung:  aufgrund der ge-
bündelten Stimmrechte über eine 
gewichtige Stimme in der Haupt-
versammlung und ein Mandat im 
Aufsichtsrat der voestalpine AG, 
das auf Vorschlag der Mitarbeite-
rInnenbeteiligung besetzt wurde. 
An den Aktien sind rund 25.000 
MitarbeiterInnen und Pensionis-
tInnen in Österreich sowie 2.000 

 noch butterweich 
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internationale MitarbeiterInnen 
in acht Ländern beteiligt.

KOLLEKTIVVERTRAG
Auch in der klassischen Form 

der Sozialpartnerschaft  sind Kep-
plinger und Streinz vertreten. Die 

beiden gehören zum 
Verhandlungsteam 
des Metaller-Kollek-
tivvertrages. „Heuer 
sind wir stolz auf das 
Ergebnis – wir haben 
immerhin drei Pro-
zent Erhöhung für 
alle Beschäftigten 
erreicht“, freut sich 

Kepplinger. Die Verhandlungen 
haben ihre Eigenheiten, etwa 
Marathonrunden bei kaltem 
Buff et und Kaff ee aus der Ther-
moskanne. „Es ist nicht ange-
nehm, wenn in der Bundes-
wirtschaft skammer der Kaf-
fee um vier Uhr in der Früh 
ausgeht und noch immer 
weiterverhandelt wird“, be-
schreibt Kepplinger die At-
mosphäre. Kurios ist, dass 
der Obmann des größ-
ten Arbeitgeber-Fachver-
bands nicht am Tisch ver-
handelt, sondern im Ne-
benzimmer sitzt und sich 
über die Vorgänge infor-
mieren lässt. „Er verfasst 
dann gerne Presseaus-
sendungen“, schmunzelt 
Reinhard Streinz. Bei den 
jüngsten Verhandlungen 
im November erfuhr die 
Presse sogar etwas früher 
als der Verhandlungspart-
ner, dass die Arbeitgeber bei 
drei Prozent einwilligten.  ●

Christian Resei

„DAS MITARBEITERiNNEN-
BETEILIGUNGSPROGRAMM 
WURDE VON MANAGE-
MENT UND BETRIEBSRAT 
GEMEINSAM ENTWICKELT. “ 

Reinhard Streinz
feiert heuer sein 35-jähriges 
Dienstjubiläum. Der gelernte 
Anlagenmonteur ist seit 2010 im 
Betriebsrat tätig. 2015 hat er die 
Funktion des stellvertretenden 
Vorsitzenden des Angestelltenbe-
triebsrats übernommen. 

Seine Motivation: „Verschiedens-
te Dinge für die KollegInnen gestal-
ten und die vielen Möglichkeiten 
nutzen, um etwas zum Wohle der 
Beschäftigten zu bewegen.“ 

Im Rahmen einer Projektarbeit hat 
sich Streinz etwa mit der Reinte-
gration von MitarbeiterInnen aus-
einandergesetzt, die sehr lange im 
Krankenstand waren. 
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Die unterschiedlichen Lohnniveaus in den europäischen Ländern 
führen zu sozialen Problemen bei grenzüberschreitender 
Beschäftigung. Sanktionen und Verwaltungsstrafen sind 

im Ausland schwer durchsetzbar. Die geplante Verlagerung 
der Beitragsprüfung zur Finanz verhindert, dass falsche 

Einstufungen nach oben korrigiert werden können.

Das Lohnniveau innerhalb 
der Europäischen Union 
ist höchst unterschied-

lich. Die Statistikbehörde Euro-
stat veröff entlichte kürzlich ei-
nen Vergleich der Bruttogehälter 
in der EU. Demnach verdienten 
ArbeitnehmerInnen in Däne-
mark 2014 mit durchschnittlich 
22,52 Euro brutto pro Stunde am 
besten. Knapp dahinter rangieren 
die Löhne in Irland, Schweden, 
Luxemburg, Belgien und Finn-
land. Österreich liegt im Mittel-
feld, mit einem Bruttolohn von 
14,02 Euro pro Stunde. Am nied-
rigsten waren die Gehälter mit 
1,67 Euro in Bulgarien.

Diese deutlichen Unterschiede 
bestehen aufgrund unterschiedli-
cher Preisniveaus, nationaler Ar-
beits- und Sozialrechtsgesetze, 
Gewerkschaft srechte sowie der 
Lohn- und Gehaltspolitik im je-
weiligen Land. Sophia Reisecker 
aus der Abteilung Europa, Kon-
zerne und internationale Bezie-
hungen in der GPA-djp ist besorgt 
über diese Entwicklung: „Europa 
ist in zwei Klassen von Beschäf-
tigten gespalten. Das bringt nicht 
nur den ArbeitnehmerInnen vie-
le Nachteile, sondern führt auch 
zu einer Entsolidarisierung. Hier 
wäre eine mutige Politik auf euro-
päischer Ebene gefordert, die so-
zialen Standards und die Löhne 
in Europa sukzessive nach oben 
zu bewegen.“

GLEICHER LOHN
AM GLEICHEN ORT

Um zu verhindern, dass Unter-
nehmen sich durch die Gründung 
einer Briefk astenfi rma oder durch 
die Beauft ragung ausländischer 
Unternehmen, die mit Arbeits-
kräft en vor Ort Auft räge überneh-
men, Geld auf Kosten der Arbeit-
nehmerInnen ersparen, wurde 
1996 die EU-Entsenderichtlinie 
geschaff en. Darin wurde das Prin-
zip „gleicher Lohn für gleiche 

viele ausländische Arbeitneh-
merInnen zu niedrigeren Löhnen 
beschäft igt als ihre österreichi-
schen KollegInnen. Denn nicht 
alle Entgeltbestandteile müssen 
bei entsendeten Arbeitskräft en 
bezahlt werden – etwa Sonder-
zahlungen und Zulagen. Entsen-
dungen bringen auch sozialver-
sicherungsrechtliche Probleme 
mit sich: „Erst wenn Arbeitneh-
merInnen länger als 24 Monate 
in einen anderen Staat entsandt 
werden, müssen sie von Beginn 
an bei der Sozialversicherung des 

 Einkommen immer 
stärker unter Druck
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EUROPA Lohn- und Sozialdumping

Arbeit am gleichen Ort“ festge-
schrieben. „Bei grenzüberschrei-
tender Beschäft igung sollen die 
Arbeitsbedingungen sowie die 
kollektivvertraglichen Mindest-
löhne des Landes gelten, in dem 
die Tätigkeit ausgeübt wird“, er-
klärt Reisecker. 

Wenn also bei einer Renovie-
rung in Wien eine ungarische Fir-
ma beauft ragt wird und diese ihre 
ArbeitnehmerInnen nach Öster-
reich entsendet, müssen sie nach 
dem gültigen Kollektivvertrag 
bezahlt werden. Trotzdem sind 

Lohndumping. Statt niedrige 
Löhne anzuheben, wird ein massi-
ver Druck nach unten erzeugt.  
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Zielstaates angemeldet werden. 
Bei einer kürzeren Entsendung 
bleibt die Versicherungspfl icht im 
Herkunft sland bestehen und eine 
doppelte Pfl ichtversicherung darf 
es EU-rechtlich 
nicht geben“, er-
klärt Reisecker.  Da 
praktisch alle Ar-
beitnehmerInnen 
für einen kürzeren 
Zeitraum als 24 
Monate entsandt 
werden, kann es 
tatsächlich zu einer 
Wettbewerbsver-
zerrung kommen. „Die Sozialver-
sicherungsbeiträge sind in ande-
ren Ländern oft mals geringer als 
in Österreich. Damit kostet einem 
Unternehmen ein entsandter Ar-
beitnehmer weniger als eine ös-
terreichische Beschäft igte“, so die 
Gewerkschaft erin.

SOZIALER FORTSCHRITT 
GEFRAGT

Notwendig sei daher auch eine 
inhaltliche Nachbesserung der 
EU-Entsenderichtlinie: „Dabei 
müssen – über das kollektivver-

tragliche Mindestgehalt hinaus 
– alle entgeltrelevanten Bestand-
teile miteinbezogen werden“, for-
dert Reisecker. Die Erfahrung zei-
ge, dass unterbezahlte Arbeitneh-
merInnen nur selten das ihnen 
zustehende Entgelt via Rechts-
weg einklagen: „Daher muss bei 
der Behördenzusammenarbeit 
und der grenzüberschreitenden 
Durchsetzung von Verwaltungs-
strafen angesetzt werden“, fordert 
Reisecker. In der Bauwirtschaft  
oder dem Transportgewerbe be-
treiben teilweise mehr als die 
Hälft e aller Entsendeunterneh-
men Lohndumping. Doch aus-
ländische ArbeitgeberInnen kön-
nen für Scheinentsendungen, So-
zialbetrug oder undokumentierte 
Arbeit nur schwer fi nanziell zur 
Verantwortung gezogen werden.

Die Europäische Kommis-
sion hat auf die Problematik re-
agiert und kürzlich die Einrich-
tung einer Arbeitsbehörde ange-
kündigt. Deren Zuständigkeiten 

und Aufgabenbereiche wurden 
jedoch noch nicht klar defi niert. 
Deswegen sind die europäischen 
Gewerkschaft en initiativ gewor-
den und haben mit einer Online- 
Kampagne Vorschläge zur Aus-
gestaltung der Behörde an die 
Kommission übermittelt. Über 
8.000 Menschen haben sich dar-
an beteiligt. Gleichzeitig läuft  die 
sogenannte „Pay-Rise-Kampa-
gne“ des Europäischen Gewerk-
schaft sbundes unter dem Motto 
„Europa braucht Lohnerhöhun-
gen!“. Der Hintergrund: Obwohl 

das Wachstum wieder anzieht 
und die Produktivität in Euro-
pa zunimmt, gehen die Gewin-
ne meist an die AktionärInnen 
und EigentümerInnen, während 
bei den europäischen Arbeitneh-
merInnen wenig ankommt, sie 
vielmehr nach jahrelanger Spar-
politik zunehmend in Bedrängnis 
geraten. 2015 lebten fast zehn 
Prozent der Beschäft igten in 
den 28 Mitgliedsstaaten an 
der Armutsgrenze.

BEITRAGSPRÜFUNG 
ERHÖHT ANSPRÜCHE

Auch die aktuelle politische 
Situation in Österreich berei-
tet der GPA-djp Sorgen. Die tür-
kis-blaue Regierung plant, die 
Beitragsprüfung von den Ge-
bietskrankenkassen abzuziehen 
und den Finanzämtern zu über-
tragen. Der Leiter der Grundla-
genabteilung in der GPA-djp, Da-
vid Mum, sieht das skeptisch: „Die 
BeitragsprüferInnen prüfen nicht 

nur, ob bei jeder Brutto-
zahlung auch Sozialver-
sicherungsabgaben ge-
leistet wurden, sondern 
gleichzeitig auch, ob 
der/die Arbeitneh-
merIn im richtigen 
Kollektiv vertrag 
eingestuft  ist.“ Oft  
würden durch die 
Beitragsprüfung Um-

stufungen veranlasst, die den 
ArbeitnehmerInnen mehr Ge-
halt und höhere Ansprüche in 
der Pensions- und der Arbeitslo-
senversicherung brächten. „Die 
Lohnsteuer und damit der Fokus 
der FinanzprüferInnen liegt auf 
dem Zufl ussprinzip – also was ein 
Versicherter tatsächlich erhalten 
hat – unabhängig von seinem An-
spruch. Werden die Ansprüche 
der Versicherten nicht überprüft  
führt dies zu Lohndumping“, ist 
Mum überzeugt.  ●

Andrea Rogy

Lohn- und Sozialdumping EUROPA
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David Mum, Leiter 
der Grundlagenab-
teilung: „Werden 
die Ansprüche der 
Versicherten nicht 
überprüft, führt dies 
zu Lohndumping.“  

Sophia Reisecker, 
Abteilung Europa, 
Konzerne und inter-
nationale Bezie-
hungen: „Bei grenz- 
überschreiten-
der Beschäftigung 
sollen die Arbeits-
bedingungen  und 
Mindestlöhne des 
Landes gelten, in 
dem die Tätigkeit 
ausgeübt wird.“

„EUROPA IST IN ZWEI KLASSEN 
VON BESCHÄFTIGTEN GESPALTEN. 
DAS BRINGT NICHT NUR DEN 
ARBEITNEHMERiNNEN VIELE 
NACHTEILE, SONDERN FÜHRT AUCH 
ZU EINER ENTSOLIDARISIERUNG.“
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? Warum Betriebsräte?

 Betriebsräte sichern die un-
mittelbare demokratische 

Mitbestimmung der Arbeitneh-
merInnen in betrieblichen Ange-
legenheiten. Ein Betriebsrat ver-
fügt über zahlreiche Befugnisse, 
die gesetzlich geregelt sind. Diese 
reichen etwa vom Abschluss von 
Betriebsvereinbarungen, über die 
Mitwirkung bei Kündigungen, 
Entlassungen und Versetzungen 
bis hin zur Teilnahme an Auf-
sichtsratssitzungen in Unterneh-
men. Die Befugnisse des Betriebs-
rats umfassen insbesondere 
Überwachungs- und Kontroll-
rechte, Informationsrechte und 
Interventionsrechte. Die Zusam-
menarbeit mit Gewerkschaft en 
und Arbeiterkammern sichert 
den BetriebsrätInnen eine hoch-
wertige Qualifi zierung in rechtli-
chen und politischen Belangen. 

Gemeinsam mit den Gewerk-
schaften verhandeln Betriebs-
rätInnen auch Kollektivverträge 
und entscheiden über Abschlüsse 
bzw. etwaige Kampfmaßnahmen. 
Auch bei der Durchsetzung poli-
tischer Forderungen im Rahmen 
der Sozialpartnerschaft  sind Be-
triebsrätInnen eine wesentliche 
Basis der Entscheidungsfi ndung.

? Wie sind Betriebsräte in 
Österreich entstanden?

 In Österreich existieren ge-
setzlich vorgesehene Be-

triebsräte seit dem Jahr 1919. Das 
entsprechende Gesetz war unmit-
telbare Folge heft iger Kämpfe der 
österreichischen Arbeitneh-
merInnen. Infolge von Versor-
gungsengpässen und der allge-
meinen Stimmung gegen den 
Krieg, kam es im Jänner 1918 zur 
größten Streikbewegung der ös-
terreichischen Geschichte (Jän-
nerstreik 1918) und zur Bildung 
von Arbeiterräten in vielen Be-
trieben. Schließlich gelang es der 
ArbeiterInnenbewegung Zuge-
ständnisse zu erzwingen, die auf 
parlamentarischem Weg umge-
setzt wurden: Ein Betriebsrätege-
setz wurde beschlossen und die 
Arbeiterkammern geschaffen. 
Nachdem der Nationalsozialis-
mus die betriebliche Demokratie 
praktisch abschafft  e, wurde das 
Gesetz des Jahres 1919 mit dem 
Betriebsrätegesetz vom 28. März 
1947 fortgeschrieben.  Heutige 
Grundlage bildet das Arbeitsver-
fassungsgesetz von 1974 für die 
Befugnisse des österreichischen 
Betriebsrats (§§ 50–122) sowie 
des Europäischen Betriebsrats 
(§§ 171–203). 

 Faktencheck 
 Demokratie im Betrieb

? Wann ist ein Betriebsrat 
zu wählen? 

 Der Betriebsrat ist auf Basis 
einer Betriebsratswahl zu 

errichten. Es ist Sache der Beleg-
schaft  und nicht des Arbeitgebers, 
für die Errichtung eines Betriebs-
rats durch Organisation und Ab-
wicklung einer Betriebsratswahl 
zu sorgen. Der Arbeitgeber darf 
allerdings das Entstehen eines Be-
triebsrats nicht verhindern und 
ist verpfl ichtet, organisatorische 
Hilfe zu leisten (z. B. durch Über-
mittlung des ArbeitnehmerIn-
nenverzeichnisses zur Erstellung 
der WählerInnenliste).  In einem 
Betrieb müssen mindestens fünf 
familienfremde und stimmbe-
rechtigte MitarbeiterInnen be-
schäft igt werden, damit eine Be-
triebsratswahl stattfi nden kann. 
Stimmberechtigt sind alle Arbeit-
nehmerInnen, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. Neben den 
Vollzeitbeschäft igten sind auch 
Teilzeitbeschäft igte, geringfügig 
Beschäft igte, karenzierte Arbeit-
nehmerInnen, Beschäft igte, die 
den Präsenz-, Ausbildungs- oder 
Zivildienst absolvieren und Ar-
beitnehmerInnen anzurechnen, 
die in dem Betrieb längerfristig 
überlassen sind. Gibt es in einem 
Betrieb zumindest fünf Arbeite-

Wir beantworten wichtige Fragen zum Thema Betriebsrat.
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vertreten. Bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit sind die Mitglieder des 
Betriebsrats an keinerlei Weisung 
gebunden. Sie sind nur der Be-
triebsversammlung verantwort-
lich. Die Betriebsratsmitglieder 
dürfen in der Ausübung ihrer Tä-
tigkeit nicht beschränkt und ins-
besondere hinsichtlich des Ent-
gelts, der berufl ichen Aufstiegs-
möglichkeiten und betrieblicher 
Schulungs- und Umschulungs-
maßnahmen nicht benachteiligt 
werden.

? Was spricht dagegen, 
dass Arbeitszeitregeln 
stärker auf betriebliche 
und individuelle Ebene 
verlagert werden?

 Gerade das Zusammenspiel 
von kollektivvertraglichen 

sowie gesetzlichen Regeln und 
starker betrieblicher Interessen-
vertretung in Kooperation mit 
den Gewerkschaft en macht das 
Erfolgsrezept aus, von dem die 
Beschäft igten profi tieren. Verla-
gert man wichtige Themen wie 
die Arbeitszeit auf die betriebli-
che Ebene, so können Einzelper-
sonen, aber auch Betriebsratskör-
perschaft en durch unsoziale und 
nicht partnerschaft lich eingestell-
te Unternehmer leichter erpresst 
und unter Druck gesetzt werden. 

? Was sind Jugendvertrau-
ensräte?

 Der Jugendvertrauensrat ist 
eine wichtige Anlaufstelle 

für Lehrlinge und tritt als Ver-
mittler zwischen den Anliegen 
der Lehrlinge und der Betriebslei-
tung ein. Wenn in einem Betrieb 
mindestens fünf jugendliche Ar-
beitnehmerInnen beschäftigt 
sind (Anmerkung: Das sind alle 
Beschäft igten, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben 
und alle Lehrlinge, die das 21. Le-

rInnen und fünf Angestellte, sind 
getrennte Betriebsratskörper-
schaft en zu wählen. Wenn die Be-
triebsversammlungen der Ange-
stellten und der ArbeiterInnen es 
beschließen, kann auch ein ge-
meinsamer Betriebsrat für Arbei-
terInnen und Angestellte gewählt 
werden. 

? Wie groß ist eine Be-
triebsratskörperschaft?

 Die Mandatszahl (Zahl der 
zu wählenden Betriebsrats-

mitglieder) richtet sich nach der 
Anzahl der ArbeitnehmerInnen 
im Betrieb. Stichtag ist der Tag 
der Betriebsversammlung zur 
Wahl des Wahlvorstandes. Zwi-
schen 5 und 9 Beschäft igten wird 
1 Betriebsrat/eine Betriebsrätin 
gewählt, zwischen 10 und 19 sind 
es 2  BetriebsrätInnen, zwischen 
20 und 50 sind es 3 und zwischen 
51 und 100 werden 4 Personen in 
den Betriebsrat gewählt. Pro 100 
weiteren ArbeitnehmerInnen er-
höht sich die Anzahl der Betriebs-
ratsmitglieder um eine Person. 
Die Funktionsperiode beträgt 
fünf Jahre. Für Betriebsräte, die 
sich bis 31.12.2016 konstituiert 
haben, beträgt die Funktionsperi-
ode vier Jahre.

? Wie sieht es in Betrieben 
ohne Betriebsrat aus?

Natürlich gibt es Unterneh-
men, die argumentieren, dass sie 
auch ohne einen gewählten Be-
triebsrat die MitarbeiterInnen 
einbinden und versuchen, Mit-
bestimmungsstrukturen abseits 
der bestehenden Gesetze zu eta-
blieren. Wenn es jedoch zu ernst-
haft en Problemen kommt, etwa 
einem Insolvenzverfahren, dann 
hat eine gesetzliche Körperschaft  
ungleich eff ektivere und recht-
lich abgesicherte Möglichkeiten, 
die Interessen der Belegschaft  zu 

bensjahr noch nicht vollendet ha-
ben), so ist für die Vertretung ih-
rer besonderen Interessen ein Ju-
gendvertrauensrat zu wählen.  

? Was will die neue Bun-
desregierung von ÖVP 
und FPÖ an der betriebli-
chen Vertretung ändern?

 Im aktuellen Regierungs-
übereinkommen sind we-

sentliche Änderungen bei der be-
trieblichen Demokratie vorgese-
hen.  Dazu gehört unter anderem 
die Abschaff ung der eigenen Ar-
beiterInnen- bzw. Angestellten-
körperschaft en. In vielen Betrie-
ben würde das zu einer massiven 
Verringerung sowohl der Anzahl 
der Betriebsratsmandate als auch 
der Freistellungen führen: Dazu 
zwei konkrete Beispiele: Ein Un-
ternehmen mit 60 Angestellten 
und 55 ArbeiterInnen hätte mit 
der neuen Regelung um 3 Man-
date weniger als derzeit. Bei ei-
nem Unternehmen mit 180 An-
gestellten und 304 ArbeiterIn-
nen wären es 4 Mandate weniger.  
Ab einer Betriebsgröße von 151 
Beschäft igten je ArbeiterInnen 
und Angestellten würde sich die 
Anzahl der freigestellten Be-
triebsrätInnen halbieren.  

Neben den Veränderungen bei 
den Betriebsratskörperschaft en 
soll der Jugendvertrauensrat ab-
geschafft   werden. Zwar  soll im 
Gegenzug das aktive Wahlalter 
für den Betriebsrat auf 16 Jahre 
gesenkt werden, das ist jedoch 
kein ausreichender Ersatz dafür, 
dass Jugendliche und Lehrlinge 
im Betrieb  keine eigene Vertre-
tung mehr haben.  Denn die Er-
fahrung zeigt, dass junge Men-
schen Vertrauenspersonen im 
selben Alter brauchen, um Kon-
fl ikte nachhaltig zu lösen. ●
   Martin Panholzer
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A ls Veronika S. zur Bera-
tung in die Regional-
geschäftsstelle Wien 

kommt, ist sie verärgert: „Ich ar-
beite seit 15 Jahren 30 Stunden 
die Woche als Sachbearbeiterin 
in unserer Vertriebsabteilung 
und schule auch neue Mitarbeite-
rInnen ein“, berichtet sie. „Kürz-
lich wurde für meine Abteilung 
intern die Stelle der Abteilungs-
leitung-Stellvertretung ausge-
schrieben. Da ich das Anforde-
rungsprofi l erfülle, habe ich mich 
beworben.“ Doch das interne 
Auswahlverfahren lief nicht gut 
für Frau S. Ihr wurde ein relativ 
unerfahrener und weniger qua-
lifi zierter jüngerer Kollege vor-
gezogen, den sie vor drei Jahren 

tet, Teilzeitbeschäftigte könn-
ten ganz grundsätzlich nicht in 
die Führungsriege aufgenom-
men werden“, erzählt sie dem 
GPA-djp-Rechtsberater. „Dabei 
wäre der ausgeschriebene Job 
auch mit einer 30-Stunden-Wo-
che zu schaff en, und ich habe auch 
betont, dass ich bereit bin, länger 
zu arbeiten, wenn es erforderlich 
ist.“ Frau S. möchte nun wissen, 
ob sie etwas unternehmen kann. 
„Mein Abteilungsleiter hat be-
hauptet, es läge keine Diskrimi-
nierung vor, weil auch Männer, 
die Teilzeit arbeiten, keine Füh-
rungsposition erhalten. Von Füh-
rungskräft en würden Überstun-
den erwartet, und die Meetings 
fänden stets abends statt.“ 

Das Gleichbehandlungsgesetz schützt vor Diskriminierung am Arbeitsplatz. Eine 
Diskriminierung kann auch dann vorliegen, wenn sie scheinbar rational zu erklären ist. 

 Keine Diskriminierung 
 am Arbeitsplatz!
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selbst eingeschult hatte. Angeb-
lich hätte ihr Mitbewerber beim 
Auswahlverfahren besser abge-
schnitten. „Man hat mir ohne Be-
gründung Führungsqualitäten 
abgesprochen“, empört sie sich. 
„In den Kreis der Führungskräft e 
schaff en es bei uns im Unterneh-
men nur wenige Frauen.  Auch 
mein Abteilungsleiter und des-
sen bisheriger Stellvertreter sind 
Männer. Die Geschäft sführung 
ist der Meinung, es würde Frau-
en an Durchsetzungsvermögen 
fehlen.“

NACHTEIL TEILZEIT
Mit diesem Verdacht hat sie 

ihren Abteilungsleiter bereits 
konfrontiert. „Er hat behaup-

Mittelbare 
Diskriminierung

aufgrund des 
Geschlechts liegt vor, 
wenn dem Anschein 
nach neutrale Vor-
schriften, Kriterien 
oder Verfahren ein 
Geschlecht in beson-
derer Weise benach-
teiligen.
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Gleichbehandlung 
In Österreich verdienen Frauen rund 21 
Prozent weniger als Männer. 

Dabei traten die ersten Bestimmungen 
zur Gleichbehandlung von Mann und Frau 
bei der Festsetzung des Entgelts bereits 
1979 in Kraft. Gewiss, seit damals kommt 
es immer seltener vor, dass Vorgesetzte 
Frauen ganz off en diskriminieren. Welcher 
Chef wäre auch so dumm, im Unterneh-
men zu verfügen, dass Frauen bei gleicher 
Tätigkeit und Qualifi kation weniger Geld 
verdienen sollten als Männer? Dieser Chef 
würde wohl mit Schadenersatzansprüchen 
eingedeckt werden. Schließlich verbietet 
das Gleichbehandlungsgesetz u. a. die Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts bei 
der Festsetzung des Entgelts. 
Die viel größere Gefahr ist jedoch die ver-
steckte, mittelbare Diskriminierung von 
Frauen. Ich möchte mich an dieser Stelle 
nicht darüber auslassen, dass sogenannte 
„Frauenberufe“ in unserer Gesellschaft 
off enbar weniger zählen, jedenfalls aber 
grundsätzlich schlechter bezahlt werden 
als klassische „Männerberufe“. Oder dass 
der Umstand, dass oft Betreuungseinrich-
tungen für Kinder fehlen, vor allem zulasten 
der Frauen geht. Bleiben wir beim Arbeits-
verhältnis, das, wie der ausgewählte Bera-
tungsfall veranschaulicht, genügend Mög-
lichkeiten bietet, Frauen mittelbar zu diskri-
minieren. 

Rechtsexpertin Andrea Komar
ist Leiterin der Rechtsabteilung der
GPA-djp und Autorin der Rubrik
KORREKT in der KOMPETENZ.

KO
RREKT

MITTELBARE DISKRIMINIERUNG
Der Rechtsberater fragt Frau 

S., wie viele Teilzeitkräft e es im 
Unternehmen gebe und wie viele 
davon Frauen seien. „Das kann ich 
nicht genau sagen“, überlegt Frau 
S., „wir sind ein großes Unterneh-
men, aber Teilzeit arbeiten bei uns 
fast nur Frauen.“ „Ich muss den 
Sachverhalt natürlich noch einge-
hend prüfen“, sagt der Rechtsbe-
rater, „aber in Ihrem Fall könnte 
eine mittelbare Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts vor-
liegen.“ Eine mittelbare Diskri-
minierung? Davon hat Veroni-
ka S. noch nie gehört. Wenn die 
benachteiligende Wirkung einer 
vermeintlich neutralen Regelung 
mehrheitlich ein Geschlecht trifft  , 
erfährt sie nun, liegt eine mittel-
bare Diskriminierung vor – es sei 
denn, die Ungleichbehandlung 
wäre sachlich gerechtfertigt.

FRAUENDOMÄNE TEILZEIT
„In Ihrem Unternehmen“, er-

läutert der Rechtsberater, „werden 
Teilzeitkräft e von Führungsposi-
tionen ausgeschlossen. Da beina-
he ausschließlich Frauen Teilzeit 
arbeiten, werden auch hauptsäch-
lich Frauen ihrer Aufstiegschan-
cen beraubt. Der Arbeitgeber 
müsste, um den Vorwurf der mit-
telbaren Diskriminierung zu ent-
kräft en, nachweisen, dass es Teil-
zeitkräft en aus zeitlichen Grün-
den tatsächlich nicht möglich 

ist, Führungsfunktionen auszu-
üben.“ Meetings am Abend sei-
en kein Argument. Mit ein wenig 
Organisation ließen sich solche 
Meetings auch tagsüber abhalten. 
Außerdem gehe er davon aus, dass 
für eine Stellvertretung der Abtei-
lungsleitung 30 Stunden die Wo-
che ausreichten;  dies umso mehr, 
als Frau S. bereit wäre, bei Bedarf 
länger zu arbeiten.

RECHTE EINKLAGEN
Was also kann Veronika S. tun? 

Sie kann sich an die Gleichbe-
handlungskommission wenden 
und die Überprüfung der Verlet-
zung des Gleichbehandlungsge-
botes beantragen oder innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten 
beim Arbeits- und Sozialgericht 
Schadenersatzansprüche einkla-
gen. „Und wie hoch ist der Scha-
denersatz?“, möchte sie wissen. 
„Wenn Sie bei einer diskriminie-
rungsfreien Auswahl aufgrund Ih-
rer Qualifi kation und Erfahrung 
befördert worden wären, zumin-
dest die Entgeltdiff erenz für drei 
Monate“, lautet die Antwort. „An-
derenfalls bis zu 500 Euro.“ Au-
ßerdem steht eine Entschädigung 
für die erlittene persönliche Be-
einträchtigung zu. Veronika S. be-
dankt sich für die Auskunft . Sie 
möchte sich die weiteren Schritte 
noch überlegen. 

Andrea Komar

Wussten Sie,
dass Frauen selbst bei exakt gleicher Qualifi kation häufi g schon mit 
einem geringeren Anfangsgehalt beginnen als Männer? Ein gutes Ins-
trument zur Feststellung und Bekämpfung ungerechtfertigter Lohn-
unterschiede im Betrieb ist der Einkommensbericht, den alle Unter-
nehmen mit mehr als 150 MitarbeiterInnen alle zwei Jahre neu erstel-
len und dem Betriebsrat übermitteln müssen. Der Einkommensbericht 
ist anonymisiert, lässt also keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen zu. 
Gibt es in Ihrem Betrieb keinen Betriebsrat, muss der Arbeitgeber den 
Bericht gegenüber den ArbeitnehmerInnen off enlegen. 

Nähere Informationen in Ihrer GPA-djp-Regionalgeschäftsstelle.Fo
to

: M
ic

ha
el

 M
az

oh
l

KOMPETENZ 1/2018 27



B ienvenue, das französische 
Wort für Willkommen, drückt 
die Hoff nung aus, dass all das, 

was das Wohnbauprojekt in der Puchs-
baumgasse in Wien Favoriten anbie-
ten wird, als Ergänzung, Erweiterung 
und Vervollständigung des Stadtteils 
rund um die Ankerbrotfabrik empfun-
den wird. Hier geht es also um die In-
tegration eines neuen Wohnbaus – um 
eine gewünschte Weiterentwicklung 
im Sinne einer wachsenden Urbanität. 

VIELFALT ALS PRINZIP
Im „Quartier Bienvenue“ werden 

von den beiden gemeinnützigen Bau-
trägern WBV-GPA und der EBG in 
sieben Bauteilen insgesamt 224 von 
der Stadt Wien geförderte Mietwoh-
nungen und ein Wohnheim mit 183 
Micro-Appartements errichtet. Eine 
beeindruckende Vielfalt, die das The-

WILLKOMMEN, BIENVENUE, 
WELCOME!

Im Areal der Ankerbrotfabrik entstehen im „Quartier Bienvenue“ geförderte 
Mietwohnungen und ein Wohnheim für junge Menschen. 
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ma Integration und Inklusion in vielen 
Facetten zum Gegenstand hat.

„Willkommen“ sind jene Menschen, 
die im Wohnheim „Bienvenue“ (Bau-
teil 4) leben werden. Das als Wohn-
heim gemäß der Wiener Wohnbauför-
derung konzipierte Haus umfasst 183 
Micro-Appartements samt den erfor-
derlichen Gemeinschaft seinrichtun-
gen (z. B. Waschsalon, Fitness- und 
Proberaum oder bspw. Sportfl ächen 
auf dem Dach) für StudentInnen der 
„sob – Schule für Sozialbetreuungs-
berufe“ der Caritas Wien und für jun-
ge Menschen mit Migrationshinter-
grund. Diese Wohnform soll einen 
kostengünstigen Beitrag zur Wohn-
versorgung leisten.

„Bienvenue“ heißen wollen wir 
auch jene Jugendlichen, die von Ju-
gend am Werk in einer Wohngemein-
schaft  für behinderte Menschen und 

in kleinen Wohnungen (Bauteil 5 und 
6) betreut und beschäft igt werden. Sie 
werden vor Ort in Werkstätten aktiv 
und ihre Arbeit auch der Öff entlichkeit 
zugänglich machen und ihre Werke im 
Werkladen am Ankerbrotfabrik-Boule-
vard zum Kauf anbieten.

„Bienvenue“ gilt auch für alle Se-
niorInnen, die in ca. 20 barrierefreien 
Wohnungen (Bauteil 6 und 7) von der 
Caritas Wien nach individuellem Be-
darf betreut werden. Für sie wird es 
eine Sozialstation des Bereichs „Pfl e-
ge zu Hause“ geben, die allen Bewoh-
nerInnen des Stadtteils zur Verfügung 
stehen wird. 

Ein diff erenziertes und sozial aus-
gewogenes und leistbares Wohnungs-
anbot für verschiedene Zielgruppen 
bildet damit die Basis für eine be-
fruchtende Durchmischung im Quar-
tier Bienvenue. Bi
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Im „Quartier Bienvenue“ bieten die vielfältigen Gemeinschafts- und Begegnungszonen die besten Voraussetzungen für eine gute Nachbarschaft.
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Bezahlte Anzeige

WOHNUNGSBERATUNG
Wohnbauvereinigung für 
Privatangestellte

WBV-GPA Wohnungsservice – 
Gassenlokal
1010 Wien, Werdertorgasse 9
Tel.: (01) 533 34 14
Internet: www.wbv-gpa.at
wohnungsservice@wbv-gpa.at

FREIE WOHNUNGEN 
Bestehende Objekte

8020 Graz, Dr.-Martin-Luther-Str. 
9, 2-Zimmer-Wohnungen, 
64 m2, HWB 52,48 KWh/m2/a

8605 Kapfenberg, Pestalozzi-
str. 5, 1-Zimmer-Wohnung, 34 m2, 
HWB 58,36 KWh/m2/a

3002 Purkersdorf, 
Herren gasse 6, 5-Zimmer-Wohnun-
gen, 113 m2, HWB 39,00 KWh/m2/a

PROJEKTINFORMATION
Die Bebauung durch die Architek-

ten-Teams gerner°gerner plus, M&S Ar-
chitekten und  transparadiso erfolgt in 
insgesamt sieben Bauteilen: Im Bauteil 1 
bis 3 werden insgesamt 117 von der Stadt 
Wien geförderte Mietwohnungen ange-
boten. Im Erdgeschoß gibt es als Son-
derform „Wohnen und Arbeiten“ in vier 
Microloft s. Im Bauteil 4 wird das bereits 
erwähnte Wohnheim „Bienvenue“ mit 
183 Zimmern in 83 Heimeinheiten er-
richtet. Die Bauteile 5 und 6 beherbergen 
insgesamt 60 Wohnungen (davon ca. 20 
für betreubares SeniorInnen-Wohnen). 
Im Bauteil 7 sind 47 Wohnungen unter-
gebracht.  

Alle Wohnungen sind überwiegend 
durchgestreckt, zweiseitig belichtet so-
wie belüft bar und mit mindestens einem 
Balkon oder einer Loggia als privatem 
Freiraum ausgestattet. 

SMART-WOHNUNGEN: KOMPLETT – 
KOMPAKT – KOSTENGÜNSTIG

Die 76 von der Stadt Wien besonders 
geförderten SMART-Wohnungen sind 
Bestandteil des Gesamtkonzeptes des 
„Quartier Bienvenue“, das auf den Mehr-
wert sozialer Durchmischung setzt. In 
diesem Sinne sind die SMART-Wohnun-
gen in den jeweiligen Baukörpern ver-
teilt und haben Zugang zu allen gemein-
schaft lichen Angeboten. 

GEMEINSCHAFTS- UND FREIRÄUME
Im Bauteil 1 im 6. Obergeschoß be-

fi ndet sich ein Gemeinschaft sraum und 
eine dazugehörige Terrasse für vielfäl-
tige Nutzungen. Die Bewohner haben 
großzügige nach Süden orientierte Log-
gien und Balkone mit Vorrichtungen für 
Blumenkisten zur Begrünung. Im Erd-
geschoß von Bauteil 3 liegt der teilwei-
se überdachte Kinder- und Jugendspiel-
platz. Im Bauteil 4 ist im Erdgeschoß ein 
Box-Club geplant, der Jugendliche aus 
dem gesamten Bezirk ansprechen soll. 
Der informelle Treff punkt der Wohn-
hausanlage zu werden, wird dem Wasch-
salon im Erdgeschoß des Bauteiles 4 
prognostiziert. Darüber hinaus wird 
ein Gemeinschaft sgarten, der auch zum 
Outdoor-Essen genutzt werden kann, im 
Bauteil 7 angeboten. „Herz ich frage dich, 
was willst du mehr?“

BAUBEGINN & VERTRIEBSKONTAKT
Mit dem Bau wird noch im Jahr 2018 

begonnen, die Fertigstellung ist für 
2019/20 geplant.

Die Wohnungsvergabe für dieses 
überaus vielseitige Wohnbauprojekt 
hat noch nicht begonnen, Interessierte 
können sich jedoch auf der Homepage 
der WBV-GPA unter www.wbv-gpa.at 
(in der Rubrik „Wohnungsangebot“ im 
Bereich „Neue Projekte“) bereits unver-
bindlich vormerken lassen.  

 Christian Swoboda

Der Wohnungsmix in der Puchsbaumgasse spricht Menschen jeder Altersgruppe an.
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M it unserer Teilzahlung 
bezahlen Sie in gerin-
gen, monatlichen Teil-

beträgen. Die Laufzeit liegt in Ih-
ren Händen, denn Sie entschei-
den, ob Sie nur den monatlichen 
Mindestbetrag oder mehr bezah-
len“, bewirbt ein großes österrei-
chisches Versandhaus den Raten-
kauf. „Flexible Teilbeträge ab zehn 
Euro monatlich.“ So wird gutgläu-
bigen KundInnen maximale Fle-
xibilität beim Einkauf suggeriert. 
Das kann sich als große Schulden-
falle erweisen. Einen Gesamtbe-
trag monatlich abzustottern ist 
nämlich eine Form von Kredit. Im 
Kleingedruckten weist der Ver-
sandhändler darauf hin, dass der 
eff ektive Zinssatz für den Raten-
kauf bei stolzen 21,7 Prozent liegt.

Weshalb ein Shop diese Zah-
lungsmöglichkeit anbietet: Teil-
zahlung kann den Umsatz stei-
gern. „Händler, die die beliebte 
Zahlungsart nicht anbieten, las-
sen Umsatzpotenziale ungenutzt. 
Damit geht ihnen bares Geld ver-
loren“, werden die Unternehmen 
ihrerseits von Banken umworben. 

Wer also die zuletzt gekauft en 
Weihnachtsgeschenke in Raten 
bezahlt und sie in kleinen Teil-

 Gute Raten sind teuer 
SchuldnerberaterInnen und KonsumentenschützerInnen 
warnen vor angepriesenen Teilzahlungen beim Einkauf. 
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Prozent. Beim Abstottern einer 
üppigen Kreditkartenabrech-
nung in Teilzahlung können Zin-
sen zwischen 12,5 und 14 Prozent 
anfallen. „Das ist kein Schnäpp-
chen, vor allem da die Geld- und 
Kapitalmarktzinsen im Keller 
sind“, so die AK-Konsumenten-
schützerInnen.

Um Geld zu sparen und Fallen 
zu vermeiden, ist es ratsam, mit 
der Bank über die Minuszinsen 
am eigenen Konto zu verhandeln. 
Laut AK gibt es einen Spielraum 
– Bonität, langjährige Kundenbin-
dung und Verhandlungsgeschick 
sind entscheidend. Bei einer län-
gerfristigen Kontoüberziehung 
sollte auch eine Umschuldung 
auf einen Privatkredit erwogen 
werden. Auch bei einem Kon-
sumkredit lohnt sich ein Kosten-
vergleich (eff ektiver Zinssatz, Ne-
benkosten, Bearbeitungsgebühr 
etc.), etwa mit dem AK-Banken-
rechner .

Zur Vorsicht mahnen die Kon-
sumentenschützerInnen zudem 
beim Bezahlen mit der Bankomat- 
oder Kreditkarte: Das erscheint 
zwar bequem, aber man verliert 
dadurch beim Einkaufen schnel-
ler die  Kontrolle über die Gesamt-
ausgaben, als wenn mit Bargeld 
bezahlt wird. Dagegen hilft , vorab 
das Einkaufsbudget festzulegen. 
Einkaufen oder Geldabheben mit 
der Bankomat- oder Kreditkarte 
in Euro-Ländern oder außerhalb 
von Euro-Ländern kann zusätz-
lich Spesen kosten.

Die Schuldnerberatung rät 
nicht zuletzt dazu, dass Jugend-
liche bereits in der Schule oder 
zu Hause lernen sollten, was ein 
Kontoüberzug oder eine Raten-
zahlung ist. Das Haushalten mit 
(Taschen-)Geld will gelernt sein.
 

 Heike Hausensteiner

Mehr Infos:

AK-KonsumentInnen-
beratung 
01/501 65 209

Montag bis Freitag 
von 8 bis 12 Uhr 

ak-bankenrechner.at

beträgen, auf bis zu 36 Monate 
verteilt, zahlt noch im Jahr 2020 
für Weihnachten zurück. Schuld-
nerberaterInnen sehen Ratenge-
schäft e generell sehr kritisch. „Das 
ist für den Handel und die Banken 
ein gutes Geschäft “, so Clemens 
Mitterlehner, Geschäftsführer 
der staatlich anerkannten Schuld-
nerberatungen (ASB) mit Sitz in 
Linz. Der große Haken bei Raten-
zahlungen sei, dass viele Konsu-
mentInnen gleich mehrere Ra-
tenvereinbarungen eingehen und 
so rasch den Überblick verlieren.

Davor warnt die Arbeiterkam-
mer (AK) ebenfalls – und auch da-
vor, das Bankkonto zu überziehen 
oder mit der Kreditkarte einzu-
kaufen. Die AK hat die Zinsen für 
Kontoüberziehung, Teilzahlung 
und Kaufen mittels Kreditkarte 
näher unter die Lupe genommen. 
Das Ergebnis: Im schlimmsten 
Fall können tatsächlich Zinsen bis 
zu 22 Prozent bei Teilzahlungen 
anfallen. Außerdem gibt die AK 
zu bedenken, dass aus einer kurz-
fristigen Kontoüberziehung ein 
Dauer-Minus wird, und das kann 
ganz schön ins Geld gehen. Bei 
den Überziehungszinsen reicht 
die Bandbreite von 5,375 bis 13,5 
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Branko Milanović
Die ungleiche Welt
Migration, das 
EINE Prozent 
und  Zukunft der 
Mittelschicht

25 Euro
ISBN 978-3-
518-42562-6

Die ungleiche Welt
Migration, das eine Prozent und  
die Zukunft der Mittelschicht

B ranko Milanović ist einer der bekanntesten 
Ungleichheitsforscher. In seinem Buch „Die 
ungleiche Welt“ schreibt er über den Zusam-

menhang zwischen der Globalisierung der Welt-
wirtschaft  und der Verteilung. Er betrachtet dabei 
150 einzelne Nationalstaaten genauso wie die Welt 
insgesamt und kommt zum Schluss, dass global 
betrachtet, die Ungleichverteilung seit den späten 
1980er-Jahren gesunken ist. Das liegt vor allem dar-
an, dass in Asien die Einkommen der Mittelschicht 
gestiegen sind. Gestiegen ist die Ungleichheit in 
der westlichen Welt, weil hier die Einkommen der 
unteren Mittelschicht stagniert sind. 60 Prozent 
des globalen Einkommenszuwachses entfi elen auf 
die obersten zehn Prozent der Weltbevölkerung. 
Weiter davongezogen ist das eine Prozent der Spit-
zenverdienerInnen in Europa und den USA, aber 
auch in China, Japan und Indien. Was hier entsteht 
ist eine neue Klasse von politisch enorm mächti-
gen Reichen: „Diese Gruppe ist winzig, aber die 
Zahl ihrer Mitglieder hat sich verfünff acht, und ihr 
Gesamtvermögen hat sich, gemessen am globalen 
BIP, mehr als verdoppelt.“ Allein die 1.400 reichs-
ten Menschen dieser Erde, die fast alle im Westen 
leben, verfügen über doppelt so viel Vermögen wie 
ganz Afrika. 

„Die ungleiche Welt“ besticht durch die Fül-
le an Daten und Fakten, die ein Bild der globalen 
Ungleichheit zeichnen, das nicht auf den Westen 
verengt ist. Zu Recht umstritten ist allerdings Mi-
lanovićs These zum Thema Migration. Er sieht 
Migration als ein Mittel, die globale Ungleichheit 
zu verringern. Allerdings argumentiert er, dass die 
MigrantInnen, „die größten Nutznießer von Migra-
tion“ seien, und daher ruhig gegenüber InländerIn-
nen ungleich behandelt werden könnten. Er denkt 
dabei unter anderem an eine höhere Besteuerung 
und geringere Sozialleistungen.  

 

Apple intern
Drei Jahre in der Europa-Zent-
rale des Technologie-Multis

Voller Vorfreude hat die Informatikerin Da-
niela Kickl ihren Job in der Europa-Zent-
rale von Apple angetreten. Kurze Zeit spä-

ter ist die Anfangseuphorie verfl ogen und sie muss 
feststellen, dass sich das Arbeiten bei Apple voll-
kommen anders gestaltet als erwartet. „Mitarbeiter 
müssen wie in Hühnerfarmen funktionieren, regle-
mentiert, überwacht und auf Zahlen reduziert. Nicht 
erreichte Ziele bedeuten Konsequenzen wie Ent-
geltausfall bei Krankheit, und selbst die Klo-Zeit ist 
festgelegt, auf acht Minuten pro Tag“, schreibt sie in 
ihrem Buch über ihre drei Jahre bei Apple. 

Dabei war der Einstieg noch äußerst vielverspre-
chend. Kickl wurde aufgrund einer Initiativbewer-
bung unter zahlreichen BewerberInnen ausgewählt, 
und ihr wurde versprochen, dass ihr mit der ent-
sprechenden Erfahrung und Vorbildung alle Türen 
bei Apple off enstünden. Drei Jahre lang versuchte 
sie vergeblich, sich innerhalb des Unternehmens zu 
verändern. Sie wechselte in eine andere Abteilung 
und arbeitete phasenweise auch von zu Hause und 
wandte sich schließlich schrift lich mit einer Liste 
von Verbesserungsvorschlägen an das Management 
von Apple. Ihre Erfahrungen hat sie in Tagebuch-
form niedergeschrieben und veröff entlicht.  



Daniela Kickl
Apple intern
Drei Jahre in der 
Europa-Zentrale 
des Technologie-
Multis

21,90 Euro
ISBN 978-3-
990-01218-5
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WER DIE 
AK SCHWÄCHT, 
SCHWÄCHT 
MEINE RECHTE.

arbeiterkammer.atMEINE AK, MEINE RECHTE.


